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ABSTRACT

Aufsichtsréite glauben nicht an Wunder, sie verlassen sich darauf. '

Die Folgen der Digitalisierung, der Niedrigzinspolitik der Europaischen Zentralbank und das Entstehen neuer
Wettbewerber im Bereich der sogenannten Fintechs (Sammelbegriff fur Unternehmen, die Bankdienstleis-
tungen auf Basis moderner Technologien anbieten) erfordern Anpassungen in den Geschaftsmodellen der
Institute, die auch die inhaltlichen Anforderungen an Aufsichtsrate deutlich verandern. Gleichzeitig stehen Auf-
sichtsratsmitglieder zunehmend vor dem Problem, mit einer umfangreichen Regelungsdichte und -komplexitat
konfrontiert zu sein, die erhebliche Auswirkungen auf die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Gremi-
en hat. Dabei haben der Gesetzgeber und die Aufsichtsbehorden in vielen Bereichen regulatorisches Neuland
betreten, so dass zum Teil Interpretationsspielraume bei der Anwendung der neuen Regelungen bestehen. Da-
riber hinaus beginnen die Aufsichtsbehorden die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Verwaltungs- und
Aufsichtsorgane immer starker zu hinterfragen und fordern bei erkennbaren Defiziten Anderungen ein.

In der vorliegenden Schrift werden daher die wesentlichen Anforderungen an die Zusammensetzung von
Verwaltungs- und Aufsichtsorganen in Kreditinstituten sowie aktuelle regulatorische Entwicklungen erlautert
und ihre Auswirkungen auf die Tatigkeit der Gremien aufgezeigt. Dies umfasst auch aktuelle regulatorische
Entwicklungen der europaischen Aufsichtsbehorden, die zu einer weiteren Verscharfung der Anforderungen
an die Mitglieder von Aufsichtsorganen fuhren werden.

1 Hakelmacher, Falken-Parabel, 1999, S.8.
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VORWORT

Fir die Aufsichtsorgane von Banken und Versiche-
rungen gelten besondere, gegenuber sonstigen Auf-
sichtsraten verscharfte Anforderungen. Das betrifft
beispielsweise Vorgaben zu Eignung, Zuverlassigkeit
und Sachverstand der Mitglieder, zur Selbstuberpru-
fung der Gremienarbeit sowie zur Aufsicht durch die
Aufsichtsbehorden, insbesondere durch die BaFin.
Diese in den letzten Jahren gestiegenen Herausfor-
derungen fur Aufsichtsorgane sind eine berechtigte
Konsequenz aus den Defiziten, die in der Finanzkrise
2007/2008 in dieser Branche sichtbar wurden. Denn
die Branche hat dabei versagt, die Kontrolle und Pro-
fessionalitat umzusetzen, die Gesetz und Offentlichkeit
von ihr erwarten. Insofern ist es nur konsequent, wenn
die Anforderungen an Sachverstand, Zuverlassigkeit
und Eignung der Geschaftsfliihrer und Kontrolleure
sowie weitere Vorgaben verscharft werden. Ob diese
abstrakten und noch konkretisierungsbedurftigen Vor-
gaben letztendlich auch in der Praxis zu mehr Professi-
onalitat in der Gremienarbeit flihren, wird sich zeigen
mussen. Der Zweck solcher Reformen ware jedenfalls
verfehlt, wenn sie lediglich einer Beraterbranche zu
neuen lukrativen Geschéftsmodellen verhelfen, ohne
aber einen Fortschritt in der Sache zu bewirken.
Gegen die Mitbestimmung darf sich diese Ent-
wicklung freilich nicht wenden. Die Rolle der Mit-
bestimmung im Aufsichtsrat liegt gesetzlich gerade
darin, dass ihre Vertreter durch Wahl demokratisch
legitimiert sind und damit das Mandat haben, Anlie-
gen der Beschaftigten ungefiltert in die Kontrolle und
Ausrichtung von Unternehmen einzubringen. Beson-
dere Voraussetzungen fur die Wahlbarkeit bestehen
fur Kreditinstitute nicht. So halt der Deutsche Corpo-
rate Governance Kodex in seiner neuen Fassung 2017
(Ziff. 5.4.1) zu diesem Thema fest: ,Fur die gewahlten
Arbeitnehmervertreter sind die besonderen Regeln
der Mitbestimmungsgesetze zu beachten.” Die Mit-
bestimmung tragt in diesem Zusammenhang gerade
zu einem breit angelegten und auf nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung ausgerichteten Kompetenz-
profil im Aufsichtsrat bei. Die Arbeitnehmer haben
ein Interesse am langfristigen Bestand des Unterneh-
mens und dessen Arbeitsplatzen und konnen somit
ein Korrektiv zu allzu kurfristiger Renditeorientierung
bilden. Die betrieblichen Arbeitnehmervertreter ken-
nen insbesondere die unternehmensinternen Ablaufe
(internes Organisationswissen) und bringen so be-
triebsinternes Know-How in den Aufsichtsrat ein. Die
Gewerkschaftsvertreter erganzen dies sinnvoll durch
einen Uberbetrieblichen Blickwinkel und zusatzliche
Branchenkenntnisse. Das flihrt zu einer Steigerung

der Professionalitat. Ein Verstandnis, das Professio-
nalisierung und Interessenvertretung als Gegensatz
ansieht, ware falsch. Die Idee der demokratischen
Mitbestimmung im Aufsichtsrat ist nicht die eines Be-
rufsaufsichtsrats. Die Gewerkschaften wirken unab-
hangig davon darauf hin, dass geeignete Kandidaten
zur Wahl gestellt werden, weil es in ihrem Interesse
ist, dass der Aufsichtsrat und damit die Leitung von
Unternehmen funktioniert. Mit der Qualifizierung der
Arbeitnehmervertreter leisten sie ihren Beitrag dazu.

Vielfach schwappen die neuen Vorgaben fur Ban-
ken und Versicherungen nach und nach auf die sons-
tigen Unternehmen uber — zu denken ist hier auch
an die Qualifikationsanforderung und die Vorlage
entsprechender Nachweise sowie an die verpflich-
tend vorgeschriebene Effizienzprifung im Sinne ei-
ner Selbstevaluation des Aufsichtsrorgans. Dies alles
fuhrt zu der Gefahr einer unmerklichen Verschiebung
des Corporate Governance-Modells in Richtung des
shareholder-orientierten angelsachsischen Modells
und einem vollig veranderten Board-Verstandnis. Die
Tendenz zu einem angelsachsischen Rollenverstand-
nis ist unibersehbar. Konflikte mit dem deutschen
Stakeholder Modell und der Mitbestimmung sind
vorprogrammiert.

Jenseits dieser Situationsbewertung ist es unstrei-
tig, dass es absolut unerlasslich ist, dass sich die
Mitglieder von Aufsichtsorganen in Kreditinstituten
— schon aus Haftungsgrunden — ihrer besonderen An-
forderungen bewusst sind und dass sie sich entspre-
chend qualifizieren. Nur so kann eine richtig verstan-
dene professionelle Aufsichtsratstatigkeit stattfinden,
was letztendlich auch Voraussetzung einer profes-
sionellen Interessenvertretung ist. Als einen Beitrag
dazu veroffentlichen wir diesen Leitfaden zu Aufga-
ben, Anforderungen und Arbeitsweisen in Aufsichts-
organen von Kreditinstituten.

Zu erwarten ist, dass die Unternehmen die Finan-
zierung von QualifizierungsmaRnahmen Gbernehmen
und hierfur die Arbeitnehmervertreter freistellen.
Dies gilt es im Zweifel gegenliber den Unternehmen
aktiv einzufordern. So besagt der Deutsche Corpo-
rate Governance Kodex in der Fassung von 2017: ,Die
Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die fiir ihre Auf-
gaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaf3nah-
men eigenverantwortlich wahr. Dabei sollen sie von
der Gesellschaft angemessen unterstlitzt werden.’
(Ziff. 5.4.5). Die Gewerkschaften und die Hans-Bock-
ler-Stiftung bieten hierzu vielfaltige Qualifikations-,
Informations- und Fortbildungsmoglichkeiten.

4

Dr. Sebastian Sick
Referatsleiter Wirtschaftsrecht
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1 EINLEITUNG

Wahrend der durch die Lehman-Pleite ausgelosten Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise konnten in den vergange-
nen Jahren Schieflagen von zahlreichen Kreditinstitu-
ten beobachtet werden, die umfangreiche staatliche
Rettungsmalinahmen erforderlich machten. Wie der
Fall der HSH Nordbank darliber hinaus zeigt, wirken
die krisenhaften Entwicklungen bis heute nach.

Als wesentliche Ursachen der sogenannten Ban-
kenkrise wurden in einem OECD-Bericht mangelhafte
Vergutungssysteme sowie eine unzureichende Kon-
trolle durch die Verwaltungs- und Aufsichtsorgane
(abhangig von der Rechtsform Verwaltungs- bzw.
Aufsichtsrate; vereinfachend wird nachfolgend vom
Aufsichtsrat gesprochen) der Institute identifiziert.?

Die seit einigen Jahren zu beobachtenden Regulie-
rungsvorhaben zielen daher auch auf eine Starkung
der Uberwachungsfunktion des Aufsichtsrats. Dieser
soll als zentrales Element der sogenannten Internal
Governance eines Kreditinstituts in seiner Wirksam-
keit gestarkt werden. Neben der Funktionsweise von
Vorstand und Aufsichtsrat umfasst die Internal Gover-
nance dabei die Organisationsstruktur eines Instituts
einschliel3lich klar definierter Verantwortlichkeiten,
ein funktionsfahiges und effektives Risikomanage-
ment, interne Kontrollen sowie Vergutungsrichtlinien.

Im Ergebnis kann in Kreditinstituten ein deutlicher
Anstieg der regulatorischen Anforderungen an die
Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen
beobachtet werden. Eine treibende Kraft bei der regu-
latorischen Weiterentwicklung sind dabei die Europa-
ische Union sowie die Europaische Bankenaufsichts-
behdrde (EBA)3, denen weitgehende Befugnisse zur
Regulierung von Kreditinstituten Ubertragen wurden.

Ein regulatorischer Meilenstein in Deutschland
ist das zum 1. Januar 2014 in Kraft getretene CRD-
IV-Umsetzungsgesetz, das unterschiedliche Berei-
che adressiert. Aufsichtsrate von Kreditinstituten in
Deutschland sind in ihrer Zusammensetzung und Ar-
beitsweise insbesondere durch den neu eingeflihrten
8 25d KWG betroffen.

In Erganzung zu den gesetzlichen Verscharfun-
gen hat die BaFin das ,Merkblatt zur Kontrolle der
Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen”
(BaFin-Merkblatt) Uberarbeitet und im Januar 2016
verabschiedet. Das Merkblatt beinhaltet neben einer
umfangreichen Beschreibung der Anforderungen an
die Mitglieder von Aufsichtsorganen erstmals auch
detaillierte Regelungen zur Ausschussbildung in den
Gremien.

Sowohl die Neuregelungen im KWG als auch das
BaFin-Merkblatt folgen einem européaischen Rah-
menkonzept fir die Unternehmensleitung und -lber-

2 Vgl. Kirkpatrick, Grant: The Corporate Governance Lessons
from the Financial Crisis, Financial Market Trends, OECD
2009

3 Neben der EBA = European Banking Authority wurden zwei
weitere Aufsichtsbehérden auf europaischer Ebene etab-
liert: ESMA = European Securities and Markets Authority;
EIOPA = European Insurance and Occupational Pensions
Authority
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wachung, das erstmals im Jahr 2011 durch die EBA=
European Banking Authority formuliert wurde. Mit
diesem Rahmenkonzept wurde eine Europaisierung
der Aufsichtsfunktion in Kreditinstituten ausgelost.
Die entsprechenden Vorgaben wurden durch die eu-
ropaischen Aufsichtsbehorden im Jahr 2017 erganzt
und deutlich weiterentwickelt. Dies betrifft neben
einer Neuauflage der Leitlinien zur Internal Gover-
nance vom 27.9.2011 (GL 44) auch die Leitlinien zur
Beurteilung der Eignung von Mitgliedern des Lei-
tungsorgans und Inhabern von Schlisselfunktionen
vom 22.11.2012. Diese wurden im Jahr 2017 durch die
europaischen Aufsichtsbehorden grundlegend Ulber-
arbeitet und erweitert.

Im Ergebnis sehen sich die Mitglieder von Auf-
sichtsorganen in Kreditinstituten einem deutlich um-
fangreicheren Anforderungs- und Aufgabenkatalog
ausgesetzt, der sich auch zukiinftig weiterentwickeln
wird. Die vorliegende Schrift stellt die Anforderungen
an Aufsichtsorgane ausfuhrlich dar und gibt Hinweise
zu deren Umsetzung in der Aufsichtsratspraxis.

Im nachfolgenden Abschnitt werden hierzu zu-
nachst die rechtlichen Rahmenbedingungen fir Auf-
sichtsorgane dargestellt. Dies umfasst sowohl die
Beschreibung ihrer Grundkonzeption als auch ihrer
bankspezifischen Besonderheiten.

2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUN-
GEN FUR AUFSICHTSORGANE

21 Grundkonzeption von Verwaltungs- und

Aufsichtsorganen

Der Aufsichtsrat (bzw. Verwaltungsrat in 6ffentlichen
Kreditinstituten) ist ein zentrales Element des Sys-
tems der Unternehmensleitung und -tuberwachung in
Kreditinstituten. Regelungen zum deutschen, dualisti-
schen System der Unternehmensleitung und -kontrol-
le finden sich dabei primar in einschlagigen Paragra-
phen des AktG, den Sparkassengesetzen der Lander,
im Genossenschaftsgesetz sowie im MitbestG und
dem BetrVerfGs2. Sie werden durch die Rechtspre-
chung der Gerichte und durch den Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex beziehungsweise den Public
Corporate Governance Kodex erganzt.

Wahrend der Vorstand einer Gesellschaft fir deren
Leitung (umgangssprachlich spricht man hier haufig
von der ,operativen Verantwortung”) verantwort-
lich ist, hat der Aufsichtsrat die Geschaftsfiihrung
zu uberwachen. In der Praxis kommt es dabei immer
wieder zu Unklarheiten, wie weit dieser Uberwa-
chungsauftrag gehen kann.

Die gesetzlich kodifizierte Uberwachungsaufgabe
des Aufsichtsrats (8111 Abs.1 AktG sowie analog fir
den Verwaltungsrat einer Sparkasse, etwa 815 Abs.1
Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen beziehungs-



weise fur den Aufsichtsrat einer Genossenschaft § 38
Abs.1 Genossenschaftsgesetz) kann nach der Funktion
sowie dem Umfang der Funktionsaustibung weiter un-
tergliedert werden. Hierbei beinhaltet die allgemeine
Uberwachungsaufgabe sowohl die Kontrolle des Vor-
stands, die nach herrschender Meinung nicht nur eine
retrograde ex-post-Kontrolle, sondern auch eine in die
Zukunft gerichtete ex-ante-Kontrolle umfasst, als auch
eigene Entscheidungen des Uberwachungsgremiums
als Ausdruck einer gestaltenden Uberwachung.

Die Entscheidungskompetenzen des Aufsichts-
rats konnen danach unterschieden werden, ob die
Aufsichtsratsmitglieder die Entscheidungen alleine
oder gemeinsam mit den Mitgliedern eines weiteren
Organs der Gesellschaft zu fallen haben. Aus dem
vielfaltigen Aufgabenspektrum konnen als Beispiele
wichtiger aktienrechtlicher Kompetenzen exempla-
risch genannt werden:

— Auswahl und Bestellung der Vorstandsmitglieder

— Auswahl und Wahlvorschlag der
Aufsichtsratsmitglieder

— Nachfolgeplanung fiir den Vorstand und den
Aufsichtsrat

— Zielsetzung fur und Vergutung des Vorstands

— Vergultung des Aufsichtsrats

— Verabschiedung eines Katalogs zustimmungs-
pflichtiger Geschéafte und Entscheidung hierliber
(etwa im Rahmen von Investitionsentscheidungen)

— Diskussion und Zustimmung zur Unternehmens-
strategie und -planung

— Abberufung von Vorstandsmitgliedern

— Billigung/Feststellung des Jahres- bzw.
Konzernabschlusses

Die Aufsichtsratsmitglieder sahen sich somit bereits
in der Vergangenheit einer Fulle unterschiedlicher
Aufgaben gegenlber, die neben reinen Kontrolltatig-
keiten auch eine zukunftsgerichtet, begleitende Bera-
tung des Vorstands bei wichtigen unternehmerischen
Entscheidungen sowie eigene unternehmerische Ent-
scheidungen beinhalten.

Bei der Erflllung ihrer Aufgaben haben die Auf-
sichtsratsmitglieder verschiedene Pflichten zu be-
rucksichtigen, deren Nichtbeachtung haftungsbe-
grundend sein kann. Hierzu zahlen insbesondere:

1 Pflicht zur Mitarbeit:
Dies betrifft die Vorbereitung auf sowie die
Teilnahme an Sitzungen des Gesamtplenums
und gegebenenfalls von Ausschissen, d.h. die
Einbringung seiner Arbeitsleistung durch das
einzelne Mitglied.

2 Organisationspflicht:
Schaffung einer funktionsfahigen Aufbau- und
Ablauforganisation des Aufsichtsrats.

3 Informationspflicht:
Wahrnehmung der aktiven und passiven
Informationsrechte.

4 Prifungspflicht:
Prifung des Jahresabschlusses, des Lagebe-

richts und des Vorschlags zur Verwendung des
Bilanzgewinns.

5 Pflicht zu einer personlichen Urteilsbildung tGber
die Eignung von Vorstandsmitgliedern.

6 Interventionspflicht bei Hinweisen auf eine
Pflichtverletzung durch den Vorstand oder durch
einzelne Mitglieder.

7 Methodenpfiicht:

Pflicht zur Anwendung anerkannter technischer,
finanz- und betriebswirtschaftlicher Methoden
im Rahmen der Uberwachungshandlungen.*

Fir die Aufsichtsratsmitglieder gilt darliber hinaus
eine Verschwiegenheitspflicht, die auch Vorrang vor
den Informationsbedurfnissen Dritter besitzt. Sie ist
in dieser Strenge erforderlich, da der Aufsichtsrat auf-
grund seiner umfassenden Informationsrechte einer-
seits und seiner heterogenen Zusammensetzung an-
dererseits der Gefahr unterliegt, dass entweder von
Seiten des Vorstands eine restriktive Informationsver-
sorgung erfolgt oder wesentliche Unternehmungsin-
terna Unbefugten weitergegeben werden.

Literatur:

Kostler, Roland / Miiller, Matthias / Sick, Sebastian:
Aufsichtsratspraxis — Handbuch fiir die Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat, 10. Auflage, Frankfurt am Main
(2013). Zur Verschwiegenheitspflicht insbesondere

S. 282f.

Pflichtverletzungen durch Aufsichtsratsmitglie-
der kénnen einen Schadensersatzanspruch der Ge-
sellschaft begrinden. Hierbei gelten sowohl fur An-
teilseignervertreter als auch fir Arbeitnehmervertre-
ter grundsatzlich die gleichen Regeln. Das strenge
Haftungsrecht wurde in den letzten Jahren immer
weiter verscharft, so dass Aufsichtsratsmitglieder
inzwischen einem erheblichen Haftungs- und Reputa-
tionsrisiko unterliegen. Umso wichtiger ist es, den er-
weiterten Anforderungs- und Pflichtenkatalog an die
Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen
aus der jungsten KWG-Novelle zu berlicksichtigen.

2.2 Besonderheiten der Regulierung von
Kreditinstituten

Ausgehend vom G2o-Aktionsplan zur Starkung der
Widerstandsfahigkeit im Finanzsektor wurde am 16.
Dezember 2010 vom Baseler Ausschuss fur Banken-
aufsicht das sogenannte Basel IlI-Paket mit neuen
Eigenkapital- und Liquiditatsregeln fur Banken vor-
gestellt (vgl. zu den relevanten Regulierungsschritten
Abb. 1). Diese bilden einen wesentlichen Meilenstein in
dem Versuch, die Widerstandsfahigkeit und Robust-
heit von Kreditinstituten zu steigern und Mechanis-

4 Dies ist gerade vor dem Hintergrund der sogenannten Busi-
ness Judgement Rule erforderlich, die Aufsichtsraten einen
unternehmerischen Ermessensspielraum einraumt.

Mitbestimmungspraxis Nr.21 - Februar 2019

Seite 7



Regulierungsentwicklung (Auszug)

Abbildung 1

I KWG-Novelle

I CRD IV-Paket

I Basel Il

— Verbesserung der
Eigenkapital- und
Liquiditatsaus-
stattung

G20 Aktionsplan

— Starkung der Wider-
standskraft des
Finanzsektors — Starkung der Wett-
bewerbsgleichheit
im europaischen

Binnenmarkt

— CRD IV-Umset-

zungsG setzt Richt-
linie in deutsches

Recht um

— Ergadnzung durch
technische Stan-

— Gultig ab 1.1.2014

— Erganzung durch
Merkblatt zu den
Mitgliedern von Ver-
waltungs- und Auf-
sichtsorganen ge-
maRk KWG und KAGB
(4.1.2016)

dards und Richtlinien

der EBA

EBA-Leitlinie
zur Internen
Governance

Europaische
Weiterentwicklung

— EZB Leitfaden zur
Beurteilung der fach-
lichen Qualifikation
und personlichen Zu-
verlassigkeit (15. Mai
2017)

— Gemeinsame EBA
und ESMA Leitlinien
zur Beurteilung der
Eignung von Mitglie-
dern des Leitungsor-
gans und Inhabern
von Schlisselfunkti-
onen (26. September
2017)

- Uberarbeitete EBA
Leitlinien GL 44 zur
Internal Governance
(26. September 2017)

Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019

men bereitzustellen, die eine geordnete Abwicklung
von Banken ermaoglichen.

Neben den Regelungen zur Kapital- und Liquidi-
tatsausstattung von Banken liegt ein groRes Augen-
merk der Regulatoren auf den Leitungs- und Uberwa-
chungsstrukturen von Kreditinstituten. Eine treibende
Kraft bei der Weiterentwicklung der Unternehmens-
leitung und -Uberwachung im Bankenbereich geht
von der Europaischen Union aus, auf deren Initiative
hin am 17. Juli 2013 das CRD IV-Paket in Kraft getreten
ist. Insbesondere die Richtlinie 2013/36/EU umfasst
umfangreiche Regelungen zu den Leitungs- und Auf-
sichtsorganen von Kreditinstituten. Die hier einschla-
gigen Teile des CRD IV-Pakets gehen dabei inhaltlich
auf die bereits erwahnte Leitlinie zur Internal Gover-
nance (GL 44) der Europaischen Bankenaufsichtsbe-
horde vom 27. September 2011 zuruck, in der diese
ihre Vorstellungen einer funktionsfahigen Leitung
und Uberwachung von Banken niedergelegt hat.

Mit der Griindung der EBA am 1. Januar 2011 in
London sowie der Ubertragung weitgehender Regu-
lierungskompetenzen kann eine Europaisierung der
Leitungs- und Uberwachungsfunktion beobachtet
werden. Ausgehend von einem an das angelsachsi-
sche Board-System erinnernden Grundverstandnis
definiert EBA GL 44 ein detailliertes Best Practice-
Rahmenkonzept zur Ausgestaltung der internen

Mitbestimmungspraxis Nr.21 - Februar 2019 Seite 8
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Governance von Kreditinstituten. Hiermit werden
dem Aufsichtsrat umfangreiche Aufgaben und Kom-
petenzen zugewiesen, die in weiten Teilen in das CRD
IV-Paket Glbernommen wurden.

Die Umsetzung in deutsches Recht erfolgte zum
1. Januar 2014 mit dem CRD-IV-Umsetzungsgesetz.
Insbesondere der neue 8§ 25d KWG enthalt zahlreiche
Regelungen zu personlichen und fachlichen Anforde-
rungen an die Mitglieder sowie zu Aufgaben, Struktur
und Arbeitsweise der Aufsichtsorgane, die neu bezie-
hungsweise konkretisierend in das KWG aufgenom-
men wurden. Diese nur mit wenigen Vereinfachun-
gen grundsatzlich fur alle Kreditinstitute geltenden
Vorschriften finden sich zum Teil zwar bereits heute
in verschiedenen Kodizes — etwa dem Deutschen Cor-
porate Governance Kodex (DCGK) oder dem Public
Corporate Governance Kodex (PCGK) — nun werden
diese Regelungen jedoch gesetzlich vorgeschrieben.
Zudem sind die Vorgaben zum Teil deutlich konkre-
tisiert worden, wodurch die Gestaltungsspielrdume
fur die Institute deutlich eingeschrankt wurden. Die-
se mussen zusatzlich zu den gesellschaftsrechtli-
chen Vorgaben ihre Internal Governance betreffende
aufsichtsrechtliche Vorgaben berucksichtigen, die
jedoch grundsatzlich mit den entsprechenden aktien-
rechtlichen Vorgaben vereinbar sind.



Rechtliche Rahmenbedingungen — Eckpunkte

Ausgangspunkt:
EBA GL 44 (2011)

KWG

BaFin-Merkblatter

Abbildung 2

EZB und EBA/ESMA

— Detaillierte Beschreibung
eines europaischen Corpo-
rate Governance-Rahmens

— Umfassende Definition von
Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten der Geschéftslei-
tung und der Verwaltungs-
und Aufsichtsorgane

— Startpunkt fiir umfangrei-
che rechtliche Verschar-
fungen in den europai-
schen Staaten

— Stark beeinflusst durch das

— CRD IV-Vorgaben (=EBA
GL 44) wurden vollstandig
Ubernommen

— Wesentlichen Anderungen
fur Aufsichtsorgane in den
Bereichen Aufgaben und
Verantwortlichkeiten, er-
forderliche Kompetenzen,
Ausschussbildung und
Training

— ZUSATZLICH: jahrliche
Prifung der Geschaftslei-

tung und des Verwaltungs-
oder Aufsichtsorgans gem.

— Ausfihrliche Erlauterun-
gen zur zeitlichen Verfug-
barkeit von Aufsichtsrats-
mitgliedern, Mandats-
begrenzungen, Trainings-
bedarfen sowie fachlichen
und personlichen Kompe-
tenzen

— Detaillierte Vorgaben zur
Bildung, Arbeitsweise und
Besetzung der sog. KWG-
Ausschisse

— Hohe Dokumentationsan-
forderungen an Beset-

— Detailliertes Rahmenkon-
zept mit unfangreichen
Eignungskriterien

— Ausweitung sowie Konkre-
tisierung der erfordelichen
Evaluierungsanlasse, -pro-
zesse und -methoden (u. a.
Verwendung einer Kompe-
tenzmatrix)

- Vorgabe umfangreicher
Dokumentationserforder-
nisse in Bezug auf Eig-
nung, Diversitat und Fort-
bildung

Board-System angelsach-

sischer Pragung §25d KWG

zungsprozesse von Ge-
schaftsleitung und
Aufsichtsorgan

Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019

2.3 Regulatorischer Rahmen der europaischen
Aufsichtsbehorden

Die im Jahr 2011 veroffentlichten Richtlinen zur In-
ternen Governance sowie die Anforderungen an die
erforderliche Eignung der Mitglieder von Verwaltungs-
und Aufsichtsorganen wurde durch die europaischen
Aufsichtsbehorden im Jahr 2017 deutlich weiterentwi-
ckelt. Dies betrifft zum einen den im Mai 2017 verof-
fentlichten , Leitfaden zur Beurteilung der fachlichen
und personlichen Zuverlassigkeit” der europaischen
Zentralbank. Dartber hinaus haben EBA und ESMA
gemeinsam am 26. September 2017 ,,Guidelines on
the assessment of the suitability of members of the
management body and key function holders”® (Eig-
nungsleitlinie) veroffentlicht, die zu einer erheblichen
Verscharfung der Eignungs- und Dokumentationsan-
forderungen fuhren werden. Am gleichen Datum hat
die EBA eine Uberarbeitete Version ihrer ,Guidelines
on internal governance“6 veroffentlich, die — wenn

5 Am 21.Maérz 2018 wurde die deutsche Fassung der , Leit-
linien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des
Leitungsorgans und Inhabern von Schlisselfunktionen”
veroffentlicht. Zusatzlich ist der EZB Leitfaden zur Beurtei-
lung der fachlichen Qualifikation und personlichen Zuver-
lassigkeit (Mai 2017) zu bericksichtigen.

6 Am 15. Marz 2018 wurde die deutsche Fassung der , Leitli-
nien zur internen Governance” veroffentlicht.

auch im geringeren Umfang - ebenfalls zu neuen
Anforderungen fuhrt. Im Ergebnis liegt mit den jetzt
vorliegenden Vorgaben der EZB sowie von EBA und
ESMA ein umfassendes Rahmenkonzept vor, dass zu
deutlichen Veranderungen in Instituten beitragen kann
(vgl. Abb. 2).

Regelungen zur Internal Governance sowie zur Be-
setzung der Uberwachungsgremien gewinnen auch
in der Bankenaufsicht erheblich an Bedeutung. Auf
Grundlage der EBA-Leitlinien zu gemeinsamen Ver-
fahren und Methoden fiir den aufsichtlichen Uberprii-
fungs- und Bewertungsprozess (SREP) vom 19. De-
zember 2014 werden diese zuklnftig durch die zustan-
digen Aufsichtsbehorden regelmaRig uberprift und
bewertet. Der EBA und den europaischen Institutionen
ist es somit nicht nur gelungen, einen verbindlichen
Governance-Rahmen zu formulieren, die Einhaltung
der Regelungen wird darliber hinaus zukiinftig regel-
maRig uberpruft, wodurch ein erheblicher Handlungs-
druck fur die Institute besteht. Die Aufsichtsrate soll-
ten daher die Umsetzung und Befolgung der regulato-
rischen Anforderungen kritisch begleiten und aktiv In-
formationen Uber die Ergebnisse des SREP-Prozesses
in den Uberwachten Instituten einholen.

Im Gegensatz zu den unregelmaRig stattfinden
Prifungen gemal 8 44 KWG wird zukinftig eine regel-
mafRige und umfangreichere Prifung der Kreditinsti-

c
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Uberblick iiber den gemeinsamen SREP-Rahmen

Abbildung 3

Kategorisierung von Instituten

Uberwachung von Schliisselindikatoren

Bewertung der internen
Governance und instituts-
weiter Kontrollen

Analyse des
Geschaftsmodells

Bewertung Liquiditats-

Bewertung Kapitalrisiken i) [l st

Gesamtergebnis SREP

Aufsichtsrechtliche MaRnahmen

Quantitative KapitalmaRnahmen

Quantitative
LiquiditatsmaRnahmen

Weitere aufsichtliche MaRnahmen

Friihzeitiges Eingreifen

Quelle: EBA/GL/2014/13, Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und Methoden fiir den
aufsichtlichen Uberpriifungs- und Bewertungsprozess (SREP), 19. Dezember 2014 © |.M.U. 2019

Infobox 1

Fragen fiir den Aufsichtsrat

— Sind mir alle relevanten rechtlichen Ande-
rungen mit Auswirkungen auf die Aufsichts-
ratstatigkeit bekannt?

— Diskutiert der Aufsichtsrat regelmaRig
rechtliche Entwicklungen und bewertet
diese im Hinblick auf ihre Relevanz fur die
Zusammensetzung und die Arbeitsweise
des Gremiums?

— Verfligt das Unternehmen Uber einen regula-
torischen Frihwarnmechanismus, um recht-
zeitig relevante gesetzliche Entwicklungen
zu identifizieren?

— Verbleibt trotz der gestiegenen regulatori-
schen Anforderungen an den Aufsichtsrat in
den Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen
ausreichend Zeit zur Diskussion geschafts-
bezogener Themen?

— Zu welchen Ergebnissen kommt der SREP-
Prozess fur das Institut?

tute durch die Aufsicht erfolgen. Dabei werden auch
Fragen der internen Governance von Kreditinstituten
in die regelmaligen Prifungen der Aufsicht aufge-
nommen. Ziel ist es, auf Basis einer Vielzahl von Ein-
zelkriterien einen Gesamtscore zu ermitteln, um hie-
raus gegebenenfalls erforderliche aufsichtsrechtliche
MaRnahmen abzuleiten. Hierzu werden seitens der
Aufsicht eine Vielzahl von Informationen bei den Insti-
tuten abgefragt und einer systematischen Bewertung
unterzogen.
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Die ,Bewertung der internen Governance und der
institutsweiten Kontrollen” bildet eine von vier Bewer-
tungssaulen, in der die Umsetzung zentraler Vorgaben
aus der EBA Richtlinie 44 Uberprift wird (vgl. Abb. 3).
Die Verstetigung der aufsichtsrechtlichen Prufungen
sowie die Ausweitung auf Regelungen zur internen
Governance von Kreditinstituten erfordert daher eine
konsequente Umsetzung und Dokumentation der ge-
setzlichen Vorgaben auch fiir den Aufsichtsrat. Die
Aufsichtsratsmitglieder sollten zudem die relevanten
rechtlichen Regelungen und ihre Auswirkungen ken-
nen und bewerten konnen.

3 AUFGABEN, ANFORDERUN-
GEN UND ARBEITSWEISE VON
AUFSICHTSORGANEN

34 Ubersicht

Fur die Zusammensetzung, die Arbeitsweise und den
Aufgabenumfang von Verwaltungs- und Aufsichtsor-
ganen ist insbesondere der zum 1. Januar 2014 neu
eingefiihrte 8 25d KWG zu berlicksichtigen. In Umset-
zung der EBA Richtlinie 44 wurden die Aufgaben des
Aufsichtsrats zum Teil deutlich erweitert (vgl. Abb. 4).
Im Gegensatz zur EBA Richtlinie werden diese Auf-
gaben jedoch nicht bei den Pflichten des Gesamtauf-
sichtsrats sondern bei der Beschreibung der KWG-
Ausschisse aufgefiuihrt. Das Uberarbeitete BaFin-
Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und
Aufsichtsorganen stellt jedoch klar:



Sofern von der Ausschussbildung abgesehen wird,
obliegen die Kontrollfunktionen, die in $25d Absatz
8 bis 12 KWG den Ausschissen zugewiesen werden
grundsatzlich dem Gesamtgremium. Somit ist nur die
Ausschussbildung selbst von den genannten Kriterien
der Grol3e, der internen Organisation und der Art, des
Umfangs, der Komplexitit und des Risikogehalts der
Geschéfte des Unternehmens abhédngig, die Pflicht zur
ordnungsgeméfen Uberwachung des Leitungsorgans
besteht in allen Unternehmen.

Das heift, wenn auf die Einrichtung der im KWG
vorgesehenen Ausschusse verzichtet wird, dann
sind die Aufgaben durch das Gesamtgremium zu er-
fullen. Lediglich Teile dieser Aufgaben konnen unter
bestimmten Bedingungen bereits bestehenden Aus-
schiissen Ubertragen werden, die nicht als KWG-Aus-
schisse klassifiziert sind. Das BaFin-Merkblatt stellt
daruber hinaus klar, dass kleinere Institute zwar den
gleichen Umfang an Uberwachungsfunktionen wie
grofRe Institute wahrzunehmen haben, jedoch gerin-
gere Anforderungen an die Haufigkeit, Intensitat und
Tiefe der Erfillung einzelner Aufgaben bestehen (so-
genanntes Proportionalitatsprinzip).

Daruber hinaus soll der Aufsichtsrat den Vorstand
auch im Hinblick auf die Einhaltung der einschlagigen
bankaufsichtsrechtlichen Regelungen Uberwachen
und der Erorterung von Strategien, Risiken und Ver-

gutungssystemen der Geschaftsleiter und Mitarbeiter
ausreichend Zeit widmen. Auch hier wird deutlich,
dass Aufsichtsrate deutlich intensiver als in der Ver-
gangenheit Ublich die Geschaftsmodelle und maogli-
che Risiken der Institute Uberwachen sollen.

Neben einer detaillierten Beschreibung der Aufga-
ben konnen die Einzelregelungen dieses , Kernpara-
graphen” in vier Themenfelder geclustert werden, die
besonders im Fokus des Aufsichtsrats liegen mussen
(vgl. mit einer Ubersicht zu den Regelungen Abb. 5).
Diese Themen werden in den nachfolgenden Ab-
schnitten dargestellt und ihre Auswirkungen auf den
Aufsichtsrat werden detailliert erlautert.

Infobox 2
|

Fragen fiir den Aufsichtsrat

— Sind die im KWG genannten Aufgaben des Aufsichtsrates in
der Geschaftsordnung bertcksichtigt?

— Stellt der Aufsichtsrat sicher, dass die Aufgaben durch entspre-
chende Fachausschusse oder durch das Plenum angemessen
bearbeitet werden?

— Widmet der Aufsichtsrat der Erorterung von Strategien, Risiken
und Vergutungssystemen der Geschaftsleiter und Mitarbeiter
im Rahmen seiner Sitzungen ausreichend Zeit?

Abbildung 4

Wesentliche Aufgaben des Aufsichtsrats und seiner Ausschiisse gema KWG

Aufgaben des Aufsichtsrats im Bereich des...

Risikoausschusses

Prifungsausschusses

Nominierungsausschusses

Vergiitungskontroll-
ausschusses

- Uberwachung der aktuellen
und zukilinftigen Gesamt-
risikobereitschaft und
-strategie

- Uberwachung der Umset-
zung dieser Strategie

— Uberwachung der Uberein-
stimmung von Kundenkondi-
tionen mit Geschéaftsmodell
und Risikostrategie

— Prafung der Berucksichtigung
der Risiko-, Kapital- und Li-
quiditatsstruktur sowie der
Wahrscheinlichkeit und Fal-
ligkeit von Einnahmen im Ver-
gutungssystem

- Uberwachung des Rech-
nungslegungsprozesses und
der Wirksamkeit des Risiko-
managementsystems

- Uberwachung der Durchfiih-
rung der Abschlussprufungen
einschlieRlich der Unabhan-
gigkeit und Beauftragung des
Abschlussprufers

- Uberwachung der Beseiti-
gung der vom Prifer festge-
stellten Mangel

— Besetzung der Geschaftslei-
tung und des Aufsichtsrats auf
Basis einer Stellenbeschrei-
bung mit Anforderungsprofil

— Erarbeitung einer Zielsetzung
zu einer angemessenen Gen-
derdiversity im Aufsichtsrat
sowie einer Strategie zu deren
Erreichung

— Jahrliche Bewertung der Struk-
tur, GroRe, Zusammensetzung
und Leistung der Geschaftslei-
tung und des Aufsichtsrats

— Jahrliche Bewertung der
Kenntnisse, Fahigkeiten und
Erfahrungen der einzelnen Mit-
glieder der Geschaftsleitung
und des Aufsichtsrats sowie
der Gremien insgesamt

— Uberpriifung der Grundsatze
zur Besetzung der oberen
Leitungsebene des Instituts

- Uberwachung der Ausgestal-
tung der Vergutungssysteme
der Geschaftsleiter und Mit-
arbeiter (insbesondere Risk
Taker = Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, deren Tatigkeiten
einen wesentlichen Einfluss
auf das Gesamtrisikoprofil
haben)

— Uberwachung der angemes-
senen Einbeziehung der Inter-
nen Kontroll- und sonstigen
mafgeblichen Bereiche des
Instituts bei der Ausgestal-
tung der Vergutungssysteme

— Vorbereitung der Beschlusse
des Aufsichtsrats Uber die
Vergutung der Geschaftsleiter

Quelle: Eigene Darstellung © 1.M.U. 2019

L.M.U.
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Wesentliche Regelungsinhalte des 8§ 25d KWG (Auszug)

Anforderungen an

Aufsichtsratsmitglieder

Ausschiisse des
Aufsichtsrats

Interne und externe
Ressourcen

Abbildung 5

Jahrliche Priifung des
Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans und der

Geschaftsleitung

Regelungsinhalt KWG & | Regelungsinhalt KWG 8 | Regelungsinhalt KWG 8 | Regelungsinhalt KWG 8
Zuverlassigkeit und | 25d (1) Institute sollen ab- 25d (7) Vorsitzende Risi- 25d Aufsichtsrat muss 25d
erforderliche Sach- hangig von der ko-, Prufung- und (8), (9), jahrlich seine (11) 3
kunde unter Be- GroRe, der internen Vergutungskontrol- | (12) Struktur, GroRe,
ricksichtigung des Organisation und lausschuss kdnnen Zusammensetzung
Geschaftsmodells der Art, des Um- unmittelbar von und Leistung be-
fangs, der Komple- Leitern Interne werten
xitat und dem Risi- Revision und
kogehalt der Risikocontrolling
Geschafte KWG- Informationen
Ausschuisse bilden einholen
(far CRR-Institute
von erheblicher Be-
deutung verpflich-
tend)
Ausreichender 25d (1) Einrichtung 25d (8) Falls kein Aus- 25d Aufsichtsrat muss 25d
zeitlicher Einsatz Risikoausschuss schuss eingerichtet | (8), (9), | jahrlich die Eig- (1) 4
zur Mandatswahr- wurde, kann dies (12) nung seiner Mit-
nehmung durch den Auf- glieder und des
sichtsratsvorsitzen- Organs insgesamt
den erfolgen bewerten
Begrenzung der 25d (3) Einrichtung 25d (9) Risikoausschuss 25d (8) Aufsichtsrat muss 25d
Mandatshochst- Prifungsausschuss kann externe Sach- jahrlich die Struk- (11) 3
zahl in CRR-Institu- verstandige hinzu- tur, GroRe, Zusam-
ten von erheblicher ziehen mensetzung und
Bedeutung auf vier Leistung der
Mandate (sonst Geschaftsleitung
funf Mandate) bewerten
Institute missen 25d (4) Einrichtung 25d Nominierungsaus- 25d Aufsichtsrat muss 25d
angemessene Res- Nominierungs- (11) schuss kann auf (11) jahrlich die (1) 4
sourcen zur Einar- ausschuss alle notwendigen Eignung der Ge-
beitung einsetzen Ressourcen zugrei- schéaftsleiter und
fen — auch externe des Organs insge-
samt bewerten
Institute missen 25d (4) Einrichtung 25d Nominierungsaus- 25d
angemessene Res- Vergutungs- (12) schuss soll fir sei- (11)
sourcen fur Fortbil- kontrollausschuss ne Tatigkeit vom
dungen einsetzen Unternehmen an-
gemessene Finanz-
mittel erhalten
(eigenes Budget)
Wahlvorschlage 25d
mussen auf Basis (11)
einer Stellenbe-
schreibung und
eines Bewerber-
profils zur Erful-
lung definierter
Eignungskriterien
erfolgen
Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019 i U
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3.2 Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder

Umsetzung der Anforderungen des KWG in der
Uberwachungspraxis

Bereits seit langem ist eine intensive Diskussion Uber
die notwendige Eignung von Aufsichtsratsmitgliedern
zu beobachten. Diese umfasst neben der Fachkom-
petenz (Sachkunde) auch die zeitliche Verfligbarkeit
sowie die Unabhangigkeit der Aufsichtsratsmitglie-
der. 825 d (1) KWG verlangt daher sowohl einen aus-
reichenden zeitlichen Einsatz (dies wird durch eine
Begrenzung der Mandatshochstzahl gem. 825 d (3)
KWG auf maximal vier in CRR-Instituten von erhebli-
cher Bedeutung und auf hochstens funf in allen ande-
ren Instituten unterstitzt) als auch eine umfassende
Sachkunde der Aufsichtsratsmitglieder (vgl. Abb. 6 mit
einem Uberblick iiber die in diesem Bereich relevan-
ten Regelungen).

Sachkunde im Sinne des KWG bedeutet, dass ein
Aufsichtsratsmitglied fachlich in der Lage sein muss,
die Geschaftsleiter angemessen zu Uberwachen und
die Entwicklung des Instituts aktiv zu begleiten. Die
Anforderungen an die Sachkunde der Aufsichtsrats-
mitglieder richten sich nach dem Umfang und der
Komplexitat des Geschaftsmodells des Instituts, das
hei’t z.B., dass an die Mitglieder des Aufsichtsrats
einer international tatigen Universalbank hohere An-
forderungen gestellt werden als bei einer regional
tatigen Privatkundenbank. Bei mitbestimmten Auf-
sichtsraten wird flir Beschaftigte des Instituts oder

Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder (Ubersicht)

der Institutsgruppe, die unmittelbar in die wirtschaft-
lichen und rechtlichen Ablaufe eingebunden sind,
regelmaRig das Vorliegen der notwendigen Sach-
kunde angenommen. Dies gilt auch fur freigestellte
Mitglieder des Betriebs- oder Personalrats sowie fir
Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaften, sofern
sie aufgrund ihrer (Vor-)Tatigkeit mit diesen Ablaufen
vertraut sind.

Der Nachweis einer hinreichenden zeitlichen Ver-
fugbarkeit wurde neu in den Anforderungskatalog
fur Aufsichtsratsmitglieder aufgenommen. Die BaFin
geht dabei grundsatzlich davon aus, dass eine Person
nur dann ein (weiteres) Mandat annimmt, wenn sie
sich in der Lage dazu sieht, den zeitlichen Anforde-
rungen des Mandats auch gerecht werden zu konnen.
Daher muss bereits im Bestellungsprozess der Nach-
weis erbracht werden, dass unter Berlicksichtigung
der Ubrigen Aktivitaten der flr das Mandat explizit
abzuschatzende Zeitaufwand darstellbar ist.

Die Gesetzesbegriindung betont zwar, dass nicht
samtliche Aufsichtsratsmitglieder uber alle notwen-
digen Spezialkenntnisse verfligen missen; insbeson-
dere in Bezug auf das notwendige finanztechnische
Fachwissen sollte jedoch jedes einzelne Mitglied be-
fahigt sein, an der Kollektiventscheidung mitzuwirken.
Die Aufsichtsratsmitglieder konnen sich daher nicht
mehr zwanglaufig auf die Entscheidungen einiger Fa-
chexperten in den Ausschussen verlassen, sie mus-
sen die Aufsichtsratsvorlagen einer eigenstandigen
Bewertung unterziehen konnen. Bei Bedarf konnen
hierzu Sachverstandige zur Unterstlitzung hinzugezo-

Abbildung 6

Personliche
Mindestanforderungen

Spezialkompetenzen

Mandatshoéchstzahl

Unterstiitzende
Mechanismen

— Zuverlassigkeit und ausrei-
chender zeitlicher Einsatz

— Sachkunde mit Bezug auf
das Geschaftsmodell des Ins-
tituts

— Grundsatz der Komplemen-
tarkompetenz im Aufsichts-
organ, d.h. nicht alle Mitglie-
der mussen uber alle
Spezialkenntnisse verfligen

— Aber: Gilt nicht far ,finanz-
technisches (Mindest-) Wis-
sen”, Uber das alle Personen
verfiigen mussen

— Der Vorsitzende des Pru-
fungsausschusses muss
Uber Sachverstand auf den
Gebieten Rechnungsle-
gung oder Abschlusspru-
fung verfugen (Financial
Expert)

— Mindestens ein Mitglied
des Vergutungskontroll-
ausschusses muss Uber
ausreichend Sachverstand
und Berufserfahrung im
Bereich Risikomanage-
ment und Risikocontrolling
verfugen

— Beide Spezialkompetenzen
sollten somit in jedem Fall
vorhanden sein

— CRR-Institut von erhebli-
cher Bedeutung: maximal
vier Mandate (Mandate in
Institutsgruppen, instituts-
bezogenen Sicherungssys-
temen und bedeutenden
Beteiligungen werden als
ein Mandat gesehen)

— Alle anderen Institute:
maximal fiinf Mandate

— Offentliche und kommuna-
le Mandate werden nicht
mitgezahlt — Regelung gilt
nicht fir Kommunalbeamte

— Wahlvorschlage mussen
auf Basis einer Stellenbe-
schreibung und eines
Bewerberprofils erfolgen

— Wahlvorschlage missen
an der notwendigen Diver-
sitat des Gremiums ausge-
richtet sein

— Institute missen angemes-
sene Ressourcen zur Einar-
beitung sowie zur Fortbil-
dung der Mitglieder des
Aufsichtsorgans einsetzen

Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019

1.M.U.
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gen werden. Auch Fortbildungen sollen eine gezielte

Kompetenzentwicklung unterstitzen und bei Bedarf
auf die Ubernahme eines Mandats vorbereiten.

Um die erforderliche Sachkunde und zeitliche Ver-
fugbarkeit der Aufsichtsratsmitglieder zu gewahrleis-
ten, verlangt 8§ 25 d (11) KWG einen strukturierten Aus-

Literatur

wahl- und Nominierungsprozess. Dies betrifft primar
die Vertreter der Anteilseigner; eignungsorientierte

Kriterien sollten jedoch auch der Wahl von Arbeitneh-
mervertretern zu Grunde liegen, ohne die demokrati-

schen Wahlen zu beschranken.

Die neu definierten Anforderungen an den Aus-
wahlprozess von Aufsichtsratsmitgliedern gehen
deutlich Uber die bisher in den meisten Unternehmen
Ublichen Vorgehensweisen hinaus, da nicht nur die
Eignung der betreffenden Person unter Berlicksich-
tigung der bereits im Gremium vorhandenen Profile
berlcksichtigt werden soll; es muss zudem explizit
eine Stellenbeschreibung mit einem Bewerberprofil
entworfen und auch der mit der Aufgabe verbundene
Zeitaufwand angegeben werden. Dem Wahlvorschlag
muss somit ein klares Anforderungsprofil zugrunde
gelegt werden, das neben den erforderlichen Kompe-
tenzen des zuklnftigen Aufsichtsratsmitglieds auch
Diversityaspekte umfasst. Hierzu soll als Grundlage
eine Zielsetzung zur Forderung des unterreprasentier-
ten Geschlechts im Verwaltungs- und Aufsichtsorgan
sowie eine Strategie zu deren Erreichung formuliert

werden.

Anforderungsprofil fiir Aufsichtsratsmitglieder

Rechtliche
Anforderungen

Hans-Backler-Stiftung / Arbeitskreis Mithestimmung
beim DGB-Bundesvorstand: Anforderungsprofile fiir
Aufsichtsratsmitglieder, Arbeitshilfen fiir Aufsichtsrate,

H. 10 (Anlage), Diisseldorf: 2011

Die Entwicklung eines Anforderungsprofils fur
Aufsichtsrate folgt grundsatzlich der gleichen Logik

wie fur jede Top-Management-Position in einem Un-

ratsmitglieder,

ternehmen. Es kdnnen dabei zwei Hauptgruppen von
Anforderungen unterschieden werden (vgl. Abb. 7):
die rechtlichen Anforderungen sowie die fachlichen
Anforderungen. Die rechtlichen Anforderungen be-
inhalten alle Anforderungen, die in der Person und
der Beziehung zum sonstigen Umfeld begriindet sind.
Mit ihnen soll die personliche Ausgangssituation des
(potentiellen) Aufsichtsratsmitglieds erfasst werden.
Die fachlichen Anforderungen resultieren dagegen
aus den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder. Sie
umfassen die zur Mandatswahrnehmung erforder-
lichen fachlichen Mindestkenntnisse der Aufsichts-
notwendige
des Gesamtgremiums sowie managementbezogene
Kompetenzen der Kandidaten. Dabei ist nicht nur
das individuelle Kompetenzprofil des einzelnen Kan-
didaten ausschlaggebend; auch die Passung in das

Spezialkompetenzen

Kompetenzprofil des Gesamtgremiums, das heil3t

Fachliche Anforderungen

Abbildung 7

Allgemeine fachliche
Anforderungen

Besondere fachliche
Anforderungen

Personenbezogene
Anforderungen

— Rechtliche Mindestanforde-
rungen (z. B. Berucksichti-
gung der Mandatshochst-
zahl)

— Ausreichende zeitliche Ver-
fugbarkeit

— Unabhangigkeit
(von uberwachten Unterneh-
men und weiteren Interes-
sengruppen)

— Eigenverantwortlichkeit
(nicht weisungsgebunden)

— Verschwiegenheit

— Allgemeine Mindestkom-
petenzen, Uber die jedes
Aufsichtsratsmitglied ver-
flgen sollte

— Hierzu gehoren z.B. allge-
meine Kenntnisse relevan-
ter rechtlicher Normen,
grundlegende finanztech-
nische Kenntnisse oder die
Fahigkeit, das Geschafts-
modell sowie die
Geschafts- und Risikostra-
tegie des Instituts zu
verstehen und kritisch zu
hinterfragen

— Funktionale oder
geschaftsmodellbezogene
vertiefte Kompetenzen,
Uber die der Aufsichtsrat
insgesamt verfugen sollte

— Hierzu gehoren z.B. Sach-
verstand auf den Gebieten
der Rech-nungslegung und
der Abschlussprufung
(sog. ,Financial Expert”;
§25d (9) KWG) oder
Spezialkenntnisse im
Bereich des Konsumenten-
kreditgeschafts bei einer
Konsumentenkreditbank

- Interaktionsfahigkeit
— Kooperationsfahigkeit
— Interkulturelles Verstehen

— Konzeptionelles, kreatives
und abstraktes Denk-
vermogen

- Informationsverarbeitungs-
potenzial

— Eigen- und Fremdmotivation
— Lernfahigkeit

— Argumentations- und
Uberzeugungsfahigkeit

Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019
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die ,,Ausgewogenheit und Unterschiedlichkeit [...] al-
ler Mitglieder des Organs” (8§ 25 d (11) 1. KWG) sind zu
bertcksichtigen.

Uber die Durchfilhrung eines Profilvergleichs
zwischen den Anforderungen des Mandats und der
Eignung der Kandidaten werden mogliche Kompe-
tenzdefizite transparent gemacht, so dass eine aus-
schlie8lich an der Eignung einer Person ausgerichtete
Besetzung unterstitzt wird. Mangelt es den Kandida-
ten an der notwendigen Kompetenz, so setzen sich
der Aufsichtsrat und auch der Kandidat einem erheb-
lichen Rechtfertigungszwang fiir den Wahlvorschlag
sowie moglicherweise Haftungsrisiken aus.

Ein wichtiges Instrument zur Gewahrleistung der
erforderlichen Sachkunde von Aufsichtsratsmitglie-
dern sind regelmafige und bedarfsorientierte Fort-
bildungen. Nach der fruheren Rechtslage mussten
Aufsichtsratsmitglieder FortbildungsmafRnahmen ei-
genverantwortlich wahrnehmen. Die Unternehmen
waren lediglich aufgefordert, sie hierbei angemessen
zu unterstltzen, wobei diese Angemessenheit in der
Praxis sehr unterschiedlich ausgelegt wurde. Das
KWG ubertragt die Verantwortung fur die Fortbildung
der Aufsichtsratsmitglieder nun auch den Kreditins-
tituten, so dass diese zukunftig bei Bedarf angemes-
sene Ressourcen fir Schulungsmaflnahmen aufwen-
den missen (825 d (4) KWG). Auch die Einfuhrung
neuer Aufsichtsratsmitglieder muss durch geeignete
MaRnahmen unterstiitzt werden. Die Institute sollten
sich daher viel mehr als bisher mit fachlichen Kompe-
tenzen ihrer Organmitglieder befassen und geeignete
Fortbildungsprogramme aufsetzen.

Trotz der gestiegenen Verantwortung der Institu-
te, die Aufsichtsratsmitglieder bei erkennbaren oder
potentiellen Kompetenzdefiziten mit geeigneten
Schulungsmafinahmen zu unterstiitzen, sollten auch
die Aufsichtsratsmitglieder selbst ihre Kompetenzen
selbstkritisch hinterfragen und bei Bedarf notwen-
digen FortbildungsmafRnahmen initiieren. Dies kann
etwa Ergebnis der jahrlichen Priifung gemaf3 825 d
KWG sein und eine oder mehrere der folgenden Mal3-
nahmen umfassen:

1 RegelmafRige Lektlire von Fachzeitschriften (z.B.
Banken + Partner, BankPraktiker, die bank oder
Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen)

2 RegelmalRige Lektlre von Veroffentlichungen der
Hans Bockler Stiftung (http://www.boeckler.de/15.
htm), z.B. die Arbeitshilfen fir Aufsichtsrate

3 Teilnahme an fachspezifischen Fortbil-
dungsveranstaltungen (http://www.boeck-
ler.de/57.htm; https://fidi.verdi.de/service/
bildungsangebote/++co++08030d44-4¢c54-11€8-
9d23-525400423€78)

4 Fachvortrage von internen und externen Experten
zu spezifischen Fragestellungen im Rahmen der
Aufsichtsratstatigkeit

5 Allgemeine Fortbildungen flr den gesamten oder
Teile des Aufsichtsrats, z. B. zu aktuellen regulato-
rischen Entwicklungen, Fragen des Risikocontrol-
lings oder des Rechnungswesens

Der konkrete Fortbildungsbedarf sollte mit dem Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats und uber diesen im Vor-
feld mit dem Unternehmen abgestimmt werden, um
die Kostenubernahme mit dem Institut zu klaren.

Infobox 3
|

Fragen fiir den Aufsichtsrat

— Hat der Aufsichtsrat eine Zielsetzung zur
Forderung des unterreprasentierten Ge-
schlechts im Verwaltungs- und Aufsichts-
organ sowie eine Strategie zu deren Errei-
chung formuliert?

— Verfugt der Aufsichtsrat Uber ein Anforde-
rungsprofil fir das Gremium?

— Werden Wahlvorschlage fuir den Aufsichts-
rat (und den Vorstand) auf der Basis einer
Stellenbeschreibung mit Bewerberprofil
entwickelt?

— Verfugt der Aufsichtsrat Giber eine langfristi-
ge Nachfolgeplanung fur sich sowie fur den
Vorstand?

— Werden angemessen Fortbildungsveran-
staltungen fur neue sowie bestehende Auf-
sichtsratsmitglieder durchgefiihrt bzw. wird
zur Teilnahme an externen Veranstaltungen
ermuntert?

Anforderungen europdischer Aufsichtsbehérden
an die Eignungsiiberpriifung

Eignungsbewertung — Ubersicht

Die europaischen Aufsichtsbehorden haben den Cor-
porate Governance Rahmen sowie die Eignungsan-
forderungen an die Mitglieder von Verwaltungs- und
Aufsichtsorganen erneut weiterentwickelt. Die be-
reits vorgestellte Leitlinie zur internen Governance
und die Eignungsleitlinine weisen dabei eine hohe
Komplementaritat auf: Wahrend die Leitlinie zur in-
ternen Governance detaillierte Ausfihrungen zu den
Uberwachungsstrukturen und -prozessen umfasst,
regelt die nun durch EBA und ESMA gemeinsam uber-
arbeitete Eignungsleitlinie die Eignungsanforderun-
gen an Geschéftsleitung und Aufsichtsorgan. Uber
den jahrlichen Prifungsprozess gemall §25d KWG
sind beide Leitlinien eng verzahnt, da dort neben der
Funktionsfahigkeit der Internal Governance auch eine
Bewertung der Gremienmitglieder erfolgt.

Nachfolgend werden die Inhalte der Eignungs-
richtlinie sowie ihre moglichen Auswirkungen auf die
Unternehmenspraxis beschrieben (zu den Inhalten der
Eignungsrichtlinie vgl. Abb. 8).

Die Leitlinie regelt die Bewertung von Geschéaftslei-
tung und Aufsichtsrat (,,management body"”) aller Kre-
ditinstitute, die unter die Richtlinie 2013/36/EU (,,CRD
IV-Paket”) fallen. In bedeutenden Instituten sind daru-
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Leitlinieninhalte im Uberblick

Abbildung 8

1. ANWENDUNGSBEREICH

— Mitglieder der Geschéftsleitung
— Mitglieder des Verwaltungs- und

Aufsichtsorgans
— Schliisselfunktionstrager

(nur bei ,significant institutions”)

4.EIGNUNGSKRITERIEN

— Zeitliche Verfiigharkeit und
Hdchstmandatszahl

— Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrung

— Aufrichtigkeit, Integritat und
Unvoreingenommenheit

— Diversitat

2.BEURTEILUNGSEBENEN

— Gesamtgremium

— Ausschiisse

— Einzelpersonen

— Ggf. differenziert nach Rolle / Funktion
(z.B. Vorsitzender des Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgans)

3. BEURTEILUNGSANLASSE

— Bei wesentlichen Veranderungen in der

Zusammensetzung des Gremiums

— Anlasshezogenen

— RegelmaRig (,significant institutions” —

jahrlich; sonst alle zwei Jahre)

5. DOKUMENTATION IN EINER ,,SUITABILITY-POLICY"

Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019

ber hinaus die sogenannten Schllisselfunktionstrager
(insbesondere Leiter der internen Kontrollfunktionen)
betroffen, soweit sie nicht Mitglied der Leitungsfunkti-
on sind. Geschaftsleitung und Aufsichtsrat sind dabei
grundsatzlich getrennt zu bewerten. Als Bewertungs-
ebenen sind das Gesamtgremium sowie die jeweiligen
Gremienmitglieder zu unterscheiden. Darlber hinaus
soll bei Bedarf eine getrennte Bewertung einzelner
Rollen (z.B. Vorsitzender des Aufsichtsrats) und Aus-
schusse (z.B. Prufungsausschuss) erfolgen.

Bei den Beurteilungsebenen unterscheidet die
Leitlinie zwischen der Eignungsbeurteilung einzelner
Personen sowie der des Gesamtgremiums. Dabei
konnen grundsatzlich zwei Beurteilungsanlasse un-
terschieden werden:
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1 Bei wesentlichen Veranderungen in der Zusam-
mensetzung des Gremiums (insbesondere bei
erstmaliger Berufung bzw. bei der Wiederberu-
fung, wenn sich die Anforderungen an die Person
verandert haben).

2 Anlassbezogene Beurteilung, zu der insbesondere
die regelmaRige Uberpriifung der sog. ,inter-
nal governance arrangements” zahlt wie sie in
Deutschland im Rahmen der jahrlichen Prufung
gem. 8§ 25d KWG erfolgt.

Neu ist bei der Berufung von Aufsichtsratsmitgliedern,
dass der Wahlvorschlag auf einer Beurteilung der indi-
viduellen Eignung sowie der Gesamteignung des Gre-
miums zu erfolgen hat.



In der Leitlinie werden funf Eignungsdimensionen
flr einzelner Personen sowie flr das Gesamtgremium
unterschieden:

1 Zeitliche Verfugbarkeit

2 Hochstmandatszahl

3 Aufrichtigkeit, Integritat und Unvoreingenom-
menbheit (,,indepence of mind”)

4 Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrung

5 Diversitat des Gremiums.

Jede dieser Dimensionen wird in der Leitlinie detail-
liert beschrieben, so dass insgesamt ein umfangrei-
cher Kriterien- und Anforderungskatalog vorliegt.

Zur Gewahrleistung der zeitlichen Verfligbarkeit
der Mandatstrager werden die Institute verpflich-
tet, je Position in Geschaftsleitung und Aufsichtsrat
den erforderlichen Zeitaufwand abzuschatzen und
angemessen zu dokumentieren. Bei der erstmaligen
Besetzung sollen die zu berufenden Personen daru-
ber hinaus bestatigen, dass sie den erforderlichen
Zeitaufwand erbringen konnen und genugend zeitli-
che Flexibilitat besitzen, in Ausnahmesituationen den
Zeitaufwand erhohen zu konnen.

Auch die Notwendigkeit der personlichen Unab-
hangigkeit und eigenverantwortlichen Mandatswahr-
nehmung wird durch die Leitlinien betont. Angespro-
chen ist hierbei die personliche Standhaftigkeit und
Urteilsfahigkeit, die erforderlich ist, um den anderen
Aufsichtsratsmitgliedern und dem Vorstand auf Au-
genhohe zu begegnen. Zur Konkretisierung werden
Ursachen maoglicher Interessenkonflikte benannt,
deren mogliche Auswirkungen im Rahmen der Eig-
nungsbewertung zu prufen sind. Dartuber hinaus nen-
nen die europaischen Aufsichtsbehorden Regelbei-
spiele, bei denen von einer fehlenden Unabhangigkeit
auszugehen ist:

1 Mitglied des Vorstands einschlieRlich eines grup-
penzughorigen Instituts unter Berucksichtigung
einer Cooling-Off-Periode von funf Jahren

2 Kontrollierender Aktionar oder sein Vertreter
bzw. Mitarbeiter

3 Erhebliche finanzielle oder geschéftliche Verbin-
dungen zum Institut

4 Mitarbeiter einer Gruppengesellschaft, aufder
es handelt sich nicht um einen Mitarbeiter auf
hochster hierarchischer Ebene oder um einen
Arbeitnehmervertreter

5 Mitarbeiter auf hochster hierarchischer Ebene
mit direkter Berichtslinie in den Vorstand (auch
eines gruppenzughorigen Instituts; Cooling-Off-
Periode von drei Jahren)

6 Partner oder Angestellter einer wesentlichen Be-
ratungs- oder Wirtschaftsprufungsgesellschaft
(Cooling-Off-Periode von drei Jahren)

7 Erheblicher Kunde oder Zulieferer der Instituts-
gruppe innerhalb des letzten Jahres

8 Person erhalt erhebliche zusatzlich Honorare
oder Zuwendungen

9 Fortlaufende Zugehorigkeit zum Aufsichtsrat in

den letzten zwolf Jahren oder langer
10 Nahes Familienmitglied einer in den Regelbei-
spielen genannten Person

Unter Berucksichtigung des Grundsatzes der Verhalt-
nismaRigkeit sollen dem Aufsichtsrat dartber hinaus
eine angemessene Anzahl unabhangiger Mitglieder
angehoren. Arbeitnehmervertreter sollen dabei nicht
berlcksichtigt werden.

Daneben sollen die Gremien Uber eine angemesse-
ne Diversitat (Genderdiversity, Alter, Erwerbsbiogra-
phie, Internationalitdt sowie Ausbildung und berufli-
chen Erfahrung) verfligen und MaRnahmen beschrei-
ben, wie die Diversitat der Gremien ggf. gesteigert
werden kann.

Ein besonderes Augenmerk der Leitlinie liegt ne-
ben der erforderlichen Unabhangigkeit auf den fach-
lichen Anforderungen an die Mandatstrager. Hierzu
wird im Anhang | in Form einer umfassenden Arbeits-
hilfe ein umfangreicher Kriterienkatalog mit funf un-
terschiedlichen Beurteilungsbereichen bereitgestellt:

1 Geschéaftsmodellanforderungen

2 Governance

3 Risikomanagement, Compliance, Audit
4 Leitung und Entscheidung

5 Erfahrungsubersicht

Jeder dieser Beurteilungsbereiche wird durch bis zu
25 Einzelkriterien operationalisiert, so dass den Insti-
tuten eine Arbeitshilfe mit zahlreichen Erlauterungen
zur Verfligung steht. Diese Kompetenzmatrix soll die
Aufsichtsrate dabei unterstlitzen, Eignungsanforde-
rungen an die Gremien systematisch zu definieren
und mogliche Eignungslicken zu identifizieren.

Im Bereich der geschaftsmodellspezifischen An-
forderungen sollen die Institute die Kriterien konkre-
tisieren und an ihre spezifischen Rahmenbedingun-
gen anpassen. Dabei konnen sie grundsatzlich von
den Vorgaben in Anhang | abweichen, mussen dies
jedoch begriinden und weiterhin den Zweck der Leit-
linie erfillen konnen. Hier liegt eine der Herausforde-
rungen fiur die Institute, da (groRere) Abweichungen
sorgsam abgewogen und begriindet werden mussen.

Bei der Durchfihrung der Eignungsbewertung soll
jedes Mitglied von Geschaftsleitung und Aufsichtsor-
gan im Hinblick auf die erforderlichen Kompetenzen
des Gremiums beurteilt werden (vgl. Abb. g). Sollten
einzelne Personen oder ein Gremium die Anforde-
rungskriterien nur unzureichend erfillen, so sieht die
Leitlinie verschiedene KorrekturmaRnahmen vor, die
von einer Veranderung der Aufgabenverteilung im
Gremium Uber TrainingsmaRnahmen bis hin zur Ab-
berufung von Personen reichen. Auch hier wird sich
die Einfuhrung detaillierter Anforderungsprofile durch
die Leitlinien positiv auswirken, da die Eignungsbe-
wertung bisher in der Regel eher an formalen Kriteri-
en orientiert war.

Die Anwendung der europaischen Leitlinie erfor-
dert wie beschrieben eine deutlich intensivere Eig-
nungsbewertung sowohl im Rahmen der erstmaligen
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Kompetenzmatrix (illustrativ)

Abbildung 9

Kompetenzen Name Name Name Name Name Name Name Name Kollektive
Person 1 | Person 2 | Person 3 | Person4 | Person5 | Person6 | Person7 | Person8 | Eignung

Geschaftsmodell X X X MH

Geschaftsfeld 1 X X X X X X H

Digitalisierung X L

Rechtll.cher Rahmen/ X X ML

Compliance

Risikomanagement X X X X X H

H = High

MH = Medium-High

ML = Medium-Low

L = Low

A = Absent

X = Person mit der gréRten Erfahrung

Quelle: Eigene Darstellung nach diep — Deutsche Institut fiir Effizienzpriifung GmbH © 1.M.U. 2019 I U

Berufung eines Aufsichtsratsmitglieds als auch bei
der regelmafigen Eignungsuberprifung. Diese sollte
im Rahmen der 25d-Priifung der Gremien erfolgen, so
dass die in der Praxis etablierten Evaluierungsansat-
ze anzupassen sind (vgl. hierzu Kapitel 3.5). Hierbei
wird es gerade im Bereich des Aufsichtsrats darauf
ankommen, ob es den Instituten gelingt, einen wirk-
samen und methodisch sauberen Prozess zu etablie-
ren, der die gebotene Ernsthaftigkeit erkennen lasst.

Dokumentationsanforderungen
Neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Eignungs-
bewertung definiert die Leitlinie verschiedene Do-
kumentationserfordernisse. So sollen Institute nicht
nur Uber eine umfassende ,Suitability Policy” (in-
terne Richtlinie zur Dokumentation der Umsetzung
der ,Suitability-Leitlinie” im Institut) verfligen; auch
Onboarding- und TrainingsmaRnahmen sowie Ziele
und MalBRnahmen im Bereich der Diversitat sollen im
Rahmen einer ,Induction and Training Policy” bzw.
.Diversity Policy” dokumentiert werden (vgl. Abb. 10).
Aufgrund der Verbindungen zwischen den drei
einzelnen internen Richtlinien sowie zur Verringerung
des Pflegeaufwandes bietet es sich an, dass die be-
troffenen Institute alle drei Themenbereiche in eine
umfassende Richtlinie integrieren. Als Vorbild konnte
die bereits aus dem Versicherungsbereich bekannte
Fit & Proper Richtlinie dienen, die regelmafig Uber-
pruft und bei Bedarf weiterentwickelt wird.
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Ziel des vorliegenden Leitlinienentwurfes ist die
nachhaltige Starkung der Leitungs- und Uberwa-
chungskompetenzen in den betroffenen Instituten.
Der hierbei gewahlte Eignungsbegriff umfasst alle
relevanten personlichen, zeitlichen und fachlichen
Eignungsdimensionen, die Voraussetzung fir eine
funktionsfahige Leitung und Uberwachung von Ins-
tituten sind.

Bei der Anwendung der Leitlinie sollte durch die
Institute und die Aufsichtsbehorden das Proportio-
nalitatsprinzip beachtet werden. Dieses besagt, dass
die Ausgestaltung der Governance-Regelungen kon-
sistent sein solle mit dem Risikoprofil und dem Ge-
schaftsmodell eines Instituts; zudem solle die jeweils
zu bewertende Position berlicksichtigt werden. Bei
der Ausgestaltung der Richtlinien und Vorgehenswei-
sen solle zudem die GroRe, die interne Organisation
sowie die Art, der Rahmen und die Komplexitat der
Aktivitaten mit einbezogen werden. Entsprechend
solle dies bei bedeutenden Instituten ,,more sophis-
ticated” erfolgen.

Ziel der Neuregelungen ist es, dass die Institute auf
der Basis detaillierter Anforderungsprofile eine inten-
sive Uberpriifung der vorhandenen Kompetenzen in
Geschaftsleitung und Aufsichtsrat durchfliihren und
bei erkennbaren Defiziten geeignete Gegensteue-
rungsmafinahmen ergreifen. Dies soll unter anderem
dadurch unterstiitzt werden, dass sowohl die Gesell-
schafter als auch die Aufsichtsbehorden ein hohes



Inhalte der internen Richtlinien (,Policies”)

EINFUHRUNGS- UND
TRAININGSRICHTLINIE

— Trainingsziele getrennt nach Ge-
schéftsleitung und Aufsichtsrat

— Verantwortung fiir die Entwicklung
von Trainingsprogrammen

— Prozess zur Identifikation von
Trainingshedarfen

— Trainingspléane

— Budget mit ausreichenden personellen
und finanziellen Ressourcen

— Genehmigungsprozess zur Durchfiih-
rung der Trainings

EIGNUNGSRICHTLINIE

—Vorgaben zur Auswahl und Bewertung
der Mitglieder der Geschaftsleitung
und des Aufsichtsrats

— Strukturierte Auflistung der
Bewertungskriterien

— Verantwortlichkeiten im Rahmen der
Auswabhl- und Bewertungsprozesse

— Anforderungen an die Dokumentation
dieser Prozesse

— Vorgehensweisen fiir die Auswahl, Be-
urteilung, Nachfolgeplanung und Wie-

Abbildung 10

DIVERSITY-RICHTLINIE

— Diversitatsfelder: Ausbildungs-
und beruflicher Hintergrund, Ge-
schlecht, Alter, Internationalitat (falls
erforderlich)

Fiir bedeutende Institute zusatzlich:

— Quantitative Ziele fiir die Beteiligung
des sog. unterreprasentierten Ge-
schlechts (unter Berticksichtigung der
EBA-Benchmarks)

— Zeitraum und MaRnahmen bis zur Er-

derbestellung von Mitgliedern der Ge-
schaftsleitung und des Aufsichtsrats

reichung dieses Diversitatsziels

Fiir bedeutende Institute zusatzlich:
— Dokumentation der o. g. Inhalte fiir die
Schliisselfunktionstrager

Quelle: Eigene Darstellung © [.M.U. 2019

MaR an Transparenz tber die Vorgehensweisen und
insbesondere die Beurteilungsergebnisse erhalten.
Der hierdurch faktisch entstehende Legitimations-
zwang wird in der Praxis ein erhebliches Umdenken
bei den Instituten und insbesondere den Aufsichts-
ratsmitgliedern erfordern. Hiervon dirften vor allem
offentliche und genossenschaftliche Institute betrof-
fen sein, deren Besetzungsprozesse vielfach noch in
deutlich geringerem MalRe an eignungsorientierten
Kriterien orientiert sind. Ab dem 31. Dezember wird
die BaFin sowohl die ,Suitability” als auch die ,In-
ternal Governance” Guideline in lhrer Aufsichtspra-
xis anwenden. Ausgenommen hiervon sind lediglich
die Regelungen zur formalen Unabhangigkeit der
Aufsichtsratssmitglieder. Die Institute sollten daher
friihzeitig mit der Implementierung der Regelungen
beginnen und insbesondere die Verfahren zur Eign-
gungsbeurteilung der Verwaltungs- und Aufsichtsor-
gane sowie der Geschéftsleitung weiterentwickeln.

3.3 Ausschussbildung

Einrichtung von KWG-Ausschiissen

Neben der Ausweitung des Aufgabenumfangs sowie
der Konkretisierung der Anforderungen an die Auf-
sichtsratsmitglieder liegt ein weiteres Augenmerk
der regulatorischen Rahmenbedingungen im KWG

auf der Arbeitsweise des Aufsichtsrats. Dies betrifft
insbesondere die Einrichtung von Aufsichtsratsaus-
schissen, die eine effiziente Arbeitsweise und Ent-
scheidungsfindung der Gremien ermoglichen sollen.
Gerade in groRen Gremien ist die Bildung von Aus-
schiissen eine wesentliche Grundvoraussetzung fur
eine angemessene Uberwachung. So kénnen kom-
plexe Sachverhalte im Ausschuss mit einer arbeitsfa-
higen Personenzahl sinnvoll diskutiert und bewertet
werden, und die Leistungsfahigkeit des Gesamtgre-
miums wird so deutlich erhoht.

Hierzu werden im KWG vier unterschiedliche
Fachausschiisse genannt, die das Gremium in klar
definierten Aufgabenfeldern unterstiitzen sollen. Zu-
satzlich zu den relevanten Abschnitten (7)-(12) des
825 d KWG wurden auRerdem erstmalig erganzende
Ausfuhrungen zur Bildung von Ausschiissen in das
BaFin-Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltung-
und Aufsichtsorganen aufgenommen, die ebenfalls
zu berucksichtigen sind.

CRR-Institute von erheblicher Bedeutung sind
grundsatzlich verpflichtet, die vier im KWG genannten
Aufsichtsratsausschusse einzurichten. Alle anderen
Kreditinstitute sollen dem Proportionalitatsprinzip fol-
gend auf Basis ,der Grof3e, der internen Organisati-
on und der Art, des Umfangs, der Komplexitat und
dem Risikogehalt der Geschéafte des Unternehmens”
(825 d Abs.7 S.1 KWG) prifen, ob die im KWG vorge-
sehenen Ausschusse einzurichten sind. Die Beurtei-
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lung hierzu ist von jedem Unternehmen selbst durch-
zufihren und angemessen zu dokumentieren.

Die Prufung sollte fur jeden Ausschusstyp einzeln
durchgefuhrt werden, so dass im Ergebnis alle, nur
ein Teil oder keiner der KWG-Ausschusse eingerich-
tet werden konnen. Dabei unterliegen die Institute ei-
nem Begriindungszwang, wenn sie nur einen Teil oder
auch gar keine der im KWG vorgesehenen Ausschusse
einrichten wollen. Sollte auf eine Ausschussbildung
verzichtet werden, so mussen die im KWG genannten
Aufgaben durch den Gesamtaufsichtsrat wahrgenom-
men werden.

Um einen strukturierten Entscheidungsprozess mit
einer BaFin-konformen Begrindung zu gewabhrleisten,
sollten folgenden Fragen beantwortet und dieses an-
gemessen dokumentiert werden:

1 Ist das Institut zur Einrichtung von KWG-Aus-
schissen verpflichtet?

2 Welche Aufgaben nehmen die Ausschusse wahr?

3 Wie werden die Ausschisse gebildet und
besetzt?

Frage 1: Ist das Institut zur Einrichtung von KWG-Aus-
schissen verpflichtet?

Diese Frage betrifft nur solche Institute, die nicht als
CRR-Institut von erheblicher Bedeutung gemaf3 § 25 d
Abs.3 KWG zu klassifizieren sind. Fir die Aufsichtsra-
te der betroffenen Institute stellt sich die Frage, wie
die im Gesetz genannten Beurteilungskriterien fir
das jeweilige Institut operationalisiert werden konnen.
Hierzu sollten die nachfolgenden Kriterien herangezo-
gen werden:

a InstitutsgroRe: Bilanzsumme, Anzahl der Mit-
arbeiter, Umfang der Kundeneinlagen und der
Forderungen aus dem Kreditgeschaft, regionale
Erstreckung bzw. Internationalitat, Anzahl der
Geschaftsfelder

b Interne Organisation: Struktur der Geschéafts- und
Zentralbereiche, GroRe und Ressortierung der
Geschaftsleitung, Kompetenzen der Vorstands-
mitglieder, Anzahl der Niederlassungen und Fili-
alen, Art und Anzahl der Beteiligungen, Interne
Kontroll- und Risikomanagementsysteme, Grad
der Standardisierung und Harmonisierung der IT-
Systeme, Umfang des Outsourcings

¢ Art, Umfang, Komplexitat und Risikogehalt der
Geschafte: Geschaftsmodell, Ertragslage, Kapital-
struktur, Risikolage (Adressenausfall-, Marktpreis-,
Liquiditats- und operationelle Risiken), Rating so-
wie Markt- und Wettbewerbsentwicklungen.

Neben diesen rechtlichen Kriterien sollte auch die
GrofRe des Aufsichtsrats beriicksichtigt werden. So
verlangte bereits die urspriingliche Gesetzesbegrin-
dung, ab einer Zahl von zehn Aufsichtsratsmitgliedern
die KWG-Ausschusse zu bilden. Vor dem Hintergrund
der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen
Aufgabenkomplexitat sollte eine Zahl von neun Auf-
sichtsratsmitgliedern jedoch nur im Ausnahmefall als
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Obergrenze fur den vollstandigen Verzicht auf eine
Ausschussbildung gesehen werden. So zeigen wis-
senschaftliche Studien, dass auch Gremien mit sechs
bzw. neun Mitgliedern in der Regel Fachausschisse
einrichten.

Die Frage, ob Ausschiisse nach dem KWG einge-
richtet werden mussen, ist in zweifacher Hinsicht be-
deutsam. Zum einen mussen Ausschlisse neu einge-
richtet bzw. die Aufgaben bestehender Ausschusse an
die KWG-Systematik angepasst werden; zum anderen
sind die bei Frage 3 beschriebenen neu eingefiihrten
Regelungen zur Besetzung der Ausschisse gemaR
KWG zu bertcksichtigen.

Frage 2: Welche Aufgaben nehmen die Ausschiisse
wahr?

Die gesetzlich vorgesehenen Aufgaben der Ausschus-
se wurden bereits in Abb. 4 dargestellt. Wenn die
Beantwortung der Frage 1 dazu fuhrt, dass die Not-
wendigkeit zur Einrichtung eines KWG-Ausschusses
besteht, dann missen die gesetzlichen Aufgaben
dem jeweiligen Ausschuss verpflichtend zugewiesen
werden.

Sollten Aufsichtsrate bisher keine Ausschiisse ein-
gerichtet haben, so kann dies problemlos umgesetzt
werden. Schwieriger ist der Entscheidungsprozess
jedoch fir alle Institute, die bereits heute Uber Auf-
sichtsratsausschusse verfligen; entweder aufgrund
rechtlicher Anforderungen (z.B. Kreditausschuss in
Sparkassen) oder zur Unterstutzung einer effizienten
Arbeitsweise des Gremiums. In diesem Fall stellt sich
die Frage, welche Anpassungen bei den bestehenden
Ausschussen an die KWG-Anforderungen erforderlich
sind.

Ausschusse, die keine einem KWG-Ausschuss vor-
behaltenen Aufgaben wahrnehmen (z.B. ein Strategie-
oder ein Technologieausschuss), konnen unverandert
bestehen bleiben. Anders ist es jedoch bei Ausschis-
sen, denen die einem KWG-Ausschuss vorbehaltenen
Aufgaben ganz oder teilweise zugewiesen wurden.
.Deren Aufgaben sind an die Aufgabenverteilung nach
dem Kreditwesengesetz anzupassen” (BaFin-Merk-
blatt). Fir den Risikoausschuss und den Prifungs-
ausschuss durfte das in der Regel unkritisch sein, da
diese haufig schon in einer dem KWG ahnlichen Art
eingerichtet wurden. Hierbei gilt es lediglich, die bei
Beantwortung von Frage 3 betrachteten Regelungen
zur Besetzung der Ausschiisse zu berlicksichtigen.

Anders verhalt es sich dagegen bei den Aufgaben
des Nominierungs- und des Vergutungskontrollaus-
schusses. Diese werden auch bisher schon in zahl-
reichen Instituten vollstandig oder teilweise durch ein
Prasidium (auch Prasidial-, Haupt- oder Standiger Aus-
schuss) oder durch einen Personalausschuss wahrge-
nommen. Das BaFin-Merkblatt legt jedoch eindeutig
fest, dass insbesondere im Falle von bereits vor Inkraft-
treten des Gesetzes bestehenden (ahnlich gelagerten)
Ausschiissen jedem Ausschuss die ihm nach KWG
vorgesehenen Aufgaben zugewiesen werden missen.
Eine Ubertragung einzelner Aufgaben eines Ausschus-
ses auf einen anderen Ausschuss ist nur in sehr engen



Wesentliche Inhalte des AReG (vereinfachte Ubersicht)

Auswirkungen im Bereich der...

Abbildung 11

Anforderungen an die
Besetzung des
Priifungsausschusses

Auswahl und externe
Rotation des
Abschlusspriifers

Aufgaben des
Priifungsausschusses

Sanktionen fiir Aufsichts-
rats- und Priifungsaus-
schussmitglieder

— Mindestens ein Financial
Expert muss Mitglied im Pru-
fungsausschuss (bzw. Auf-
sichtsrat) sein — Unabhangig-
keitserfordernis entfallt

— Mehrheit der Prifungsaus-
schussmitglieder inkl. des
Vorsitzenden mussen unab-
hangig sein

— Im Prifungsausschuss und
Aufsichtsrat insgesamt mus-
sen Sektorkenntnisse vorhan-
den sein (Komplementaritat
der Kompetenzen)

— Bei der nachsten Nach-/ Neu-
besetzung zu berucksichtigen

— Die Hochstlaufzeit der Bestell-
dauer fur AP in Kredit-institu-
ten betragt 10 Jahre

— Phasen des Auswahlprozesses
des AP:

1. Offentliche Ausschreibung

2. Prifung der rechtlichen An-
forderungen, Auswahl des
AP und Dokumentation des
Prozesses auf Basis des Kri-
terienkataloges

3. Abgabe einer begriindeten
Empfehlung des PA mit Pra-
ferenz an den Aufsichtsrat

4. Wahlvorschlag an Haupt-/
Gesellschafterversammlung

— Der PA kann Empfeh-lungen
oder Vorschlage zur Gewahr-
leistung der Integritat des Rech-
nungslegungsprozesses unter-
breiten

— Strukturierter Auswahlprozess
des AP

— Uberwachung der Qualitét der
Abschlussprifung und der Un-
abhangigkeit des AP

— Zulassige Nicht-Prufungsleis-
tungen des AP muissen im Vor-
feld durch den PA genehmigt
werden

— Berticksichtigung der Honorar-
grenze fir zulassige Nicht-Pri-
fungsleistungen des AP von
70% der Prifungshonorare

— Zu sanktionierende
Verstole:

1. Mangelnde Uberwa-
chung der Unabhangig-
keit des AP

2. Fehlerhafte Empfehlung
zum Vorschlag eines AP

3. Fehlerhafter Vorschlag
far die Wahl eines AP an
die Haupt-/ Gesell-
schafterversammlung

- Folge: Ordnungswidrigkeit
mit Geldstrafe von bis zu
50.000 Euro

— Bei Gewahrung eines Ver-
mogensvorteils oder bei
beharrlicher Wiederholung
Geldstrafe, Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr und Be-
rufsverbot von ein bis funf
Jahren maoglich

Abschlusspriifer
Priifungsausschuss

>
mnn

Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019

Grenzen moglich. Daher muss entweder die bestehen-
de Ausschussstruktur an die neue KWG-Regelungen
angepasst werden oder die im KWG den Ausschussen
vorbehaltenen Aufgaben mussen zukinftig zwingend
durch das Plenum insgesamt wahrgenommen werden.
Alternativ konnen die bestehenden Ausschiisse die
Funktion eines KWG-Ausschusses ubernehmen (dies
sollte dann in der Geschaftsordnung des Aufsichts-
rats entsprechend geregelt werden), wobei jedoch die
Regelungen zur Ausschussbildung und -besetzung zu
berlcksichtigen sind.

Frage 3: Wie werden die Ausschiisse gebildet und
besetzt?

Das KWG sowie das BaFin-Merkblatt enthalten kon-
krete Anforderungen an die Bildung und die Besetzung
der Ausschusse. Diese mussen grundsatzlich einzeln
eingerichtet werden (Ausnahme: gemeinsamer Pru-
fungs- und Risikoausschuss gem. § 25 d Abs.10 KWG),
sollten daher nicht personenidentisch besetzt sein und
aus mindestens drei Personen bestehen, von denen
einer zum Vorsitzenden zu wahlen ist. Mindestens ein
Mitglied eines Ausschusses soll dartuber hinaus einem
weiteren KWG-Ausschuss angehoren.

Daneben bestehen besondere fachliche Anforde-
rungen an die Ausschussmitglieder: ,Die Mitglieder
der Ausschusse mussen die zur Erfullung der jewei-
ligen Ausschussaufgaben erforderlichen Kenntnisse,
Fahigkeiten und Erfahrungen haben” (825 d Abs.7
KWG). Der Vorsitzende des Prifungsausschusses
muss zudem Uber Sachverstand auf den Gebieten
Rechnungslegung und Abschlussprufung verfigen
(825 d Abs.g KWG)”. AuRerdem muss ein Mitglied
des Vergutungskontrollausschusses ,Uber
chend Sachverstand und Berufserfahrung im Bereich
Risikomanagement und Risikocontrolling verfiigen”
(8§25 d Abs.12 KWG); im Falle von mitbestimmten Auf-
sichtsraten muss dem Ausschuss zudem ein Arbeit-
nehmervertreter angehoren.

ausrei-

Besonderheiten fiir Priifungsausschiisse

Daruber hinaus hat das im Jahr 2016 verkundete Ab-
schlusspriferreformgesetzes (AReG) zu einer deut-
lichen Verscharfung der Anforderungen und des

7 Anmerkung: Dabei ist davon auszugehen, dass es sich hier

in Anlehnung an 8100 Abs. 5 AktG um eine sprachliche Un-
klarheit handelt und Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprifung vorhanden sein muss.

c
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Haftungsrisikos von Aufsichtsratsmitgliedern in CRR-
Kreditinstituten gefuihrt. Das AReG beinhaltet u.a. Re-
gelungen zu den Aufgaben des Prifungsausschusses,
zur Beauftragung und zur Rotation des Abschlusspru-
fers sowie zu Sanktionen fir Aufsichtsratsmitglieder
im Falle von Pflichtverletzungen des Prufungsaus-
schusses bzw. des Aufsichtsrats (vgl. Abb. 11).

Der Geltungsbereich der Regelungen umfasst
die sogenannten Public Interest Entities (PIEs), das
heilt Unternehmen von offentlichem Interesse.
Hierzu zahlen kapitalmarktorientierte Unterneh-
men gem. 8264d HGB, CRR-Kreditinstitute (Aus-
nahme: Genossenschaften und Sparkassen) sowie
Versicherungsunternehmen.

Anforderungen europdischer Aufsichtsbehorden
an Ausschiisse

Die neuen EBA-Leitlinien zur Internal Governance be-
inhalten verschiedene Aspekte mit unmittelbare Wir-
kung auf den Aufsichtsrat. Dies betrifft insbesondere
die Anforderungen an die Ausschussbildung und -be-
setzung. Im Einklang mit den Regelungen des §25d
Abs.8-12 KWG sehen die Leitlinien fir Institute von
erheblicher Bedeutung die Einrichtung von Pflicht-
ausschussen (analog den ,,KWG-Ausschussen”) vor.
Unter Berlcksichtigung der GroRe des Aufsichtsrats
und der Anzahl unabhangiger Mitglieder soll dabei
sichergestellt werden, dass Ausschusse nicht perso-
nenidentisch besetzt werden. Die unabhangigen Mit-
glieder eines Aufsichtsrats sind zudem an den Aus-
schissen aktiv zu beteiligen.

Infobox 4
]

Fragen fiir den Aufsichtsrat

— Falls erforderlich, hat der Aufsichtsrat die
Notwendigkeit zur Einrichtung von KWG-
Ausschiissen umfassend gepruft?

— Wenn der Aufsichtsrat auf die Einrichtung
eines oder aller KWG-Ausschisse verzichtet
hat, ist dies angemessen begriindet und
dokumentiert worden?

— Werden einfache Aufsichtsratsmitglieder
umfassend Uber die Tatigkeit der Ausschus-
se informiert und werden die Entscheidungs-
kompetenzen des Plenums bertcksichtigt?

— Verfligen alle Ausschussmitglieder lber ver-
tiefte Kompetenzen im Tatigkeitsbereich des
Ausschusses?

Informationsversorgung und Ressourcen fiir
den Aufsichtsrat

3.4

Gemall dem Deutschen Corporate Governance Ko-
dex ist die Information des Aufsichtsrats Aufgabe des
Vorstands. Der Aufsichtsrat hat jedoch sicherzustel-
len, dass er angemessen informiert wird. Zu diesem
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Zweck soll der Aufsichtsrat die Informations- und Be-
richtspflichten des Vorstands naher festlegen, etwa
im Rahmen der Geschaftsordnung des Vorstands
oder Uber eine eigene Informationsordnung.

Infobox 5
|

Informationspflicht des Vorstands

Die Informationspflicht des Vorstands beinhal-
tet zum einen die regelmafRige schriftliche Infor-
mation der Aufsichtsratsmitglieder in Form von
Berichten. Hierzu zahlen insbesondere die nach-
folgend aufgelisteten Dokumente:

— Geschaftsbericht

— Quartalsberichte

— Bericht zur aktuellen Geschaftsentwicklung
einschliel3lich Forecasts

— Bericht zur Geschafts- und Risikostrategie

— Mittelfristplanung

— Jahresplanung/Budget

— Bericht Uber die Priifung des
Jahresabschlusses

— Berichte der Internen Revision, der Compli-
ancefunktion und weiterer Beauftragter
(z.B. Datenschutzbeauftragter)

— Risikomanagementbericht

— Sonderberichte zu spezifischen
Themenstellungen

Wesentliche Informationen beinhalten dartber hinaus
Vorlagen fir den Aufsichtsrat, auf deren Basis das
Gremium dem Aufsichtsrat vorbehaltene oder seinem
Zustimmungsvorbehalt unterliegende Entscheidun-
gen fallt beziehungsweise die er (zustimmend) zur
Kenntnis nimmt.

Die Unterlagen werden den Aufsichtsratsmitglie-
dern in der Regel periodisch (monatlich, quartalswei-
se, jahrlich) zur Verfigung gestellt. Dartiber hinaus
sind die Berichte haufig Gegenstand von Aufsichts-
rats- und Ausschusssitzungen, um den Aufsichtsrats-
mitgliedern die Gelegenheit zu geben, die Berichte
kritisch zu hinterfragen und im Gremium zu disku-
tieren. Die Berichterstattung erfolgt grundséatzlich
durch den Vorstand, das heif3t dieser ist der primare
Ansprechpartner der Aufsichtsratsmitglieder. In Sit-
zungen lasst der Vorstand jedoch haufig spezifische
Fachthemen durch Fihrungskrafte des Unterneh-
mens prasentieren. Dies ist gleichzeitig Gelegenheit
fir die Mitglieder des Aufsichtsrats, im Rahmen der
Nachfolgeplanung fir den Vorstand interne Kandida-
ten kennenzulernen.

Von besonderer Bedeutung flir die Tatigkeit des
Aufsichtsrats ist darliber hinaus eine vom Vorstand
unabhangige Informationsversorgung der Aufsichts-
ratsmitglieder. Dies umfasst insbesondere den Zugriff
auf unternehmensinterne und -externe Ressourcen,



die den Aufsichtsrat bei seiner Aufgabenwahrneh-
mung unterstiitzen konnen. Hierzu sieht 8§ 25 d KWG
sowohl einen direkten Zugriff auf bankinterne Res-
sourcen als auch die Unterstlitzung durch Externe
vor. So konnen die Vorsitzenden des Risiko-, Pru-
fungs- und Vergutungskontrollausschusses (falls ein
entsprechender Ausschuss nicht eingerichtet wurde,
dann der Aufsichtsratsvorsitzende) direkt bei den Lei-
tern der entsprechenden Fachabteilungen Auskinfte
einholen; die Geschaftsleitung muss hieruber ledig-
lich unterrichtet werden.

Auch wenn bereits heute Mitglieder der zweiten
Fihrungsebene (blicherweise in Aufsichtsratssit-
zungen prasentieren, bedeutet die Neuregelung eine
materielle Anderung in der Zusammenarbeit, da be-
stimmte Ausschuss- bzw. der Aufsichtsratsvorsitzen-
de nun die Moglichkeit haben, auf eigene Initiative
weitere Mitarbeiter des Unternehmens aufRerhalb
des Vorstands zu befragen. Da ein solcher Durch-
griff am Vorstand vorbei als deutliches Zeichen des
Misstrauens zu verstehen sein konnte, sollte dies in
der Regel in enger Abstimmung mit der Geschaftslei-
tung erfolgen. Auch sollten solche Austausche in der
Geschéaftsordnung des Aufsichtsrats festgelegt wer-
den und moglichst regelmalig erfolgen, um ihnen
den Anschein des anlassbezogenen Intervenierens zu
nehmen. Dies wirde gleichzeitig einen moglichen Lo-
yalitatskonflikt des Mitarbeiters entscharfen, der nun
sowohl an den Vorstand als auch an den Aufsichtsrat
zu berichten hat.

Daruber hinaus konnen der Risikoausschuss sowie
der Nominierungsausschuss zur Unterstltzung ihrer
Tatigkeit externe Berater einschalten. Beim Nominie-
rungsausschuss bestimmt das KWG sogar, dass der
Ausschuss auf alle Ressourcen zuruckgreifen durfe,
die er fur angemessen halt. Hierzu hat er vom Un-
ternehmen angemessene Finanzmittel zu erhalten.
Sachlich begriindet werden kann ein eigenes Budget
insbesondere fur die durch den Nominierungsaus-
schuss zu unterstltzende Prifung gemaR § 25 d KWG.

Infobox 6
|

Fragen fiir den Aufsichtsrat

— Kennen die Aufsichtsratsmitglieder ihren In-
formationsbedarf und wird dieser umfassend
durch das Unternehmen befriedigt?

— Haben alle Aufsichtsratsmitglieder grundsatz-
lich die gleichen Informationsmaoglichkeiten?

— Konnen die Vorsitzenden des Risiko-, Pru-
fungs- und Vergltungskontrollausschusses
(falls ein entsprechender Ausschuss nicht ein-
gerichtet wurde, dann der Aufsichtsratsvorsit-
zende) direkt bei den Leitern der entsprechen-
den Fachabteilungen Auskiinfte einholen?

— Kann der Aufsichtsrat bei Bedarf auf unter-
nehmensexterne Ressourcen zugreifen?

3.5 Jahrliche Priifung des Verwaltungs- oder
Aufsichtsratsorgans und der Geschiaftslei-
tung geman 8 25d KWG

Ein wichtiger Impuls fur eine Verbesserung der Arbeits-
weise und der Zusammensetzung des Aufsichtsrats
kommt aus der vom Deutschen Corporate Governance
Kodex oder auch vom Public Corporate Governance
Kodex geforderten regelmalligen Effizienzprufung
des Aufsichtsrats.® Hierbei handelt es sich um eine
regelmafige Evaluierung der Zusammensetzung und
Arbeitsweise des Gremiums. Wahrend der Deutsche
Corporate Governance Kodex bzw. der Public Corpo-
rate Governance Kodex jedoch eine eher allgemeine
Regelung zur Selbstevaluierung des Aufsichtsrats ent-
halten, enthalt das KWG detaillierte Vorgaben fur den
Evaluierungsprozess.

Das Verwaltungs- und Aufsichtsorgan eines Kre-
ditinstituts hat eine regelmaflige, mindestens einmal
jahrlich durchzufiihrende Bewertung der Struktur, Gro-
3e, Zusammensetzung und Leistung des Verwaltungs-
oder Aufsichtsorgans vorzunehmen. Ebenfalls jahrlich
ist eine entsprechende Bewertung der Geschaftslei-
tung durch den Aufsichtsrat durchzufiihren. AuRerdem
ist 825 d (11) 4. KWG zu berlcksichtigen, nach dem
mindestens jahrlich eine Bewertung der Eignung der
Mitglieder der Geschaftsleitung und des Verwaltungs-
bzw. Aufsichtsorgans sowie der Gremien insgesamt
erfolgen soll. Die Aufsichtsrate stehen somit vor der
Herausforderung, sich selbst sowie die Geschaftslei-
tung in jedem Jahr einer intensiven Prufung zu unter-
ziehen (vgl. Abb. 12).

Bei einer Effizienzprifung handelt es sich vom
Grundsatz her um eine Selbstevaluierung der Auf-
sichtsratsmitglieder. Diese verfigen Uber einen ei-
genen Gestaltungsspielraum bei der Ausgestaltung
des Prozesses, so dass in der Praxis unterschiedliche
Vorgehensweisen zu finden sind. Nachfolgend wird
daher in Anlehnung an die DIN SPEC 33456 , Leitlini-
en fur Geschaftsprozesse in Aufsichtsgremien” der
Gesamtprozess einer umfassenden Effizienzprifung
dargestellt.

Die konkrete Ausgestaltung der Effizienzprifung
hangt jedoch unter anderem von den Besonderhei-
ten des Instituts ab. Dies betrifft etwa die Unterneh-
mens- und GremiengrofRe, das Geschaftsmodell, die
Mandatsdauer der Aufsichtsratsmitglieder oder die
Intensitat und die Ergebnisse der vorhergehenden
Effizienzprifung.

Eine umfassende Prifung gemall §25d KWG be-
steht grundsatzlich aus vier Phasen (vgl. Abb. 13):

Startpunkt sollte eine intensive Analyse der verflig-
baren Dokumente sein. Hierzu gehoren insbesondere
Geschaftsordnungen, Regelungen zur Zusammen-
arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat, Sitzungsunter-
lagen und -protokolle sowie - falls vorhanden - ein
Anforderungsprofil des Aufsichtsrats. Darliber hinaus
sollten die Tatigkeit des Aufsichtsrats im Berichtsjahr

8 S.hierzu vertiefend die Arbeitshilfe fir den Aufsichtsrat
Nr.16: Die Effizienzprifung des Aufsichtsrats.
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Umfang der Priifung gem. 8 25d KWG

825d (11) 3. KWG

Abbildung 12

8§25d (11) 4. KWG

Verwaltungs-/
Aufsichtsorgan

Das Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgan muss
mindestens einmal jahrlich
seine Struktur, Grol3e, Zu-
sammensetzung und Leis-
tung bewerten

Das Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgan ist zudem
verpflichtet, jahrlich die
Kenntnisse, Fahigkeiten und
Erfahrungen der einzelnen
Mitglieder des Verwaltungs-
oder Aufsichtsorgans sowie
des Organs in seiner Gesamt-
heit zu bewerten

Analog Effizienz-
priifung gemaf der
allgemeiner gehal-
tenen Ziffer 5.6 des
DCGK

Geschiftslei-
tung

Das Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgan muss min-
destens einmal jahrlich die
Struktur, GroBe, Zusam-
mensetzung und Leistung
der Geschdftsleitung (nach-
folgend auch Vorstand) be-

werten

Wirksamkeit

Das Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgan ist zudem
verpflichtet, jahrlich die
Kenntnisse, Fahigkeiten und
Erfahrungen der Geschaftslei-
ter sowie des Organs in sei-
ner Gesamtheit zu bewerten

J

Eignung

Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019

Phasen im Rahmen der Priifung gemaR § 25d KWG

1. DOKUMENTENANALYSE

2. FRAGEBOGENANALYSE

3. STRUKTURIERTE EINZELINTERVIEWS

4.DISKUSSION & DOKUMENTATION
DER ERGEBNISSE

c

Abbildung 13

sowie die Einhaltung relevanter rechtlicher Rahmen-
bedingungen geklart werden.

In einem zweiten Schritt werden die Aufsichtsrats-
mitglieder mittels eines strukturierten Fragebogens
befragt. Je spezifischer der Fragebogen die Unterneh-
menssituation erfasst, desto grofRer sind in der Regel
die Akzeptanz der Aufsichtsratsmitglieder und damit
die Aussagekraft der Fragebogenanalyse. Der Frage-
bogen sollte alle Aspekte der im §25d KWG genann-
ten Kriterien umfassen. Ziel sollte es dabei sein, ne-
ben der Prifung rechtlicher Anforderungen auch die
Zweckmaligkeit der Zusammensetzung und Arbeits-
weise des Gremiums zu bewerten. Daruber hinaus
sollten informale Aspekte der Zusammenarbeit im
Gremium adressiert werden, da diese einen grofRen
Einfluss auf die Wirksamkeit der Aufsichtsratstatigkeit
haben. Hierzu zahlen etwa die Diskussionskultur im
Gremium, die notwendige kritische Distanz zum Vor-
stand oder das vorhandene Konfliktlosungspotenzial.

Bei den Untersuchungsfeldern im Bereich des
Aufsichtsrats sowie der Geschéftsleitung handelt
es sich um die nachfolgenden Teilbereiche, wobei
die Eindringtiefe der Analyse im Bereich des Auf-
sichtsrats in der Regel deutlich groRer ist als bei der
Geschaftsleitung:

Quelle: Eigene Darstellung © I.M.U. 2019
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a Struktur und GroRe der Gremien

b Anforderungen, Zusammensetzung und Beset-
zungsprozesse der Gremien

c Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats bzw. des Vorstands
sowie der Gremien insgesamt

d Leistung (Wirksamkeit der Gremientatigkeit)

e Vergutung der Mitglieder des Aufsichtsrats bzw.
des Vorstands und maogliche Auswirkungen auf
die Risikoneigung

Die Fragen betreffen zum Beispiel die Wirksamkeit
der Uberwachung der Einhaltung bankaufsichtsrecht-
licher Regelungen oder des Risikomanagementsys-
tems, die Aussagekraft der Berichte und Vorlagen,
die Intensitat der Befassung mit den Strategien des
Unternehmens oder die angemessene Ausgestaltung
des Vergltungssystems. Ein besonderes Augen-
merk sollte wie erwahnt auf der Leistungsfahigkeit
des Gremiums und seiner Diskussionskultur liegen.
Auch die im Gremium insgesamt sowie in den Aus-
schiissen vorhandenen Kompetenzen sind kritisch zu
reflektieren.

Daruber hinaus sollte die Fragebogenanalyse in
regelmafigen Abstanden um Interviews mit den Auf-
sichtsratsmitgliedern sowie bei Bedarf mit Mitglie-
dern des Vorstands erganzt werden. Dies ist in der
Regel nicht in jedem Jahr erforderlich, sollte aber spa-
testens alle drei Jahre in Betracht gezogen werden.
Interviews bieten die Moglichkeit, einzelne Aspekte
aus der Fragebogenanalyse zu vertiefen und einer
kritischen Betrachtung zu unterziehen sowie Verbes-
serungspotenziale zu identifizieren. Die Gesamtergeb-
nisse der Analyse werden schlieRlich dokumentiert
und im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung mit allen
Mitgliedern des Aufsichtsrats diskutiert. Eine Begren-
zung der Diskussion auf einen Ausschuss sollte da-
gegen moglichst vermieden werden, da hierdurch die
Potenziale der Evaluierung nur unzureichend genutzt
werden konnen.

Bei der Durchfuhrung einer Effizienzpriufung kon-
nen die Mitglieder des Aufsichtsrats auf eine Vielzahl
bereits im Unternehmen vorhandener Informationen
zuruickgreifen, so dass es in der Regel nicht erforder-
lich ist, Informationen mehrfach zu generieren. Dies
tragt dazu bei, dass der Evaluierungsprozess pragma-
tisch und ohne unnoétigen Mehraufwand durchlaufen
werden kann. Zu diesen Informationen gehoéren ins-
besondere die folgenden:

1 Kreditinstitute unterliegen einer umfangreichen
externen und internen Uberwachung. So kénnen
zum Beispiel der Prifbericht des Abschlusspru-
fers, Berichte der Internen Revision oder Ergeb-
nisse einer moglichen Sonderprifung gemafk § 44
KWG bei der Evaluierung bertcksichtigt werden.

2 Zur Ermittlung der variablen Vergltung der Mit-
glieder des Vorstands wird in der Regel jahrlich
ein Zielvereinbarungs- und Bewertungsprozess
durchlaufen — auch diese Informationen kdnnen
unmittelbar im Rahmen der Prifung bei der Leis-

tungsbewertung der Geschaftsleitung Berlick-
sichtigung finden.

Uber die Aufnahme dieser Aspekte in die Effizienz-
prifung der Aufsichtsratsmitglieder beziehungsweise
in die Evaluierung der Geschaftsleitung konnen die
Themen adressiert und bei erkennbarem Handlungs-
bedarf vertieft werden. Bei der Eignungsbewertung
sollte die durch die europaischen Aufsichtsbehorden
geforderte regelmallige Eignungsuberprifung in die
25d-Prifung integriert werden. Grundlage hierzu ist
das Kompetenzprofil des Gremiums.

Eine systematische und umfassende Effizienzpri-
fung erfordert in der Regel die Unterstutzung des Auf-
sichtsrats und insbesondere des Aufsichtsratsvorsit-
zenden durch interne Mitarbeiter (beispielsweise das
Aufsichtsratsbiiro, einen Vorstandsstab oder die Lei-
tung der Rechtsabteilung bzw. der Compliancefunkti-
on) oder externe Sachverstandige. Die internen oder
externen Ressourcen moderieren den Diskussions-
prozess und unterstlitzen das Gremium bei der Vorbe-
reitung, Durchfiihrung und Auswertung der Fragebo-
genanalyse. Interviews sollten dagegen aus Griinden
der Offenheit und der Vertraulichkeit durch Externe
gefuhrt werden, die darlber hinaus ihre Erfahrungen
aus vergleichbaren Prozessen in die Entwicklung mog-
licher VerbesserungsmafRnahmen einbringen konnen.

Die Bedeutung einer externen Unterstiitzung flr
eine unabhangige und strukturierte Effizienzprufung
hat auch der Gesetzgeber erkannt, der in 825 d (11)
KWG explizit auf die Moglichkeit des Einsatzes exter-
ner Berater hinweist und die Bereitstellung angemes-
sener finanzieller Mittel durch das Institut fordert. Aus
Griinden der Unabhéangigkeit sollte es sich jedoch im
Regelfall nicht um den Abschlussprifer des Unterneh-
mens handeln. Dieser verfligt zwar einerseits uber de-
taillierte Kenntnisse des Unternehmens; auf der ande-

Infobox 7
|

Fragen fiir den Aufsichtsrat

— FuUhrt der Aufsichtsrat jahrlich die Prifung gemaR & 25d KWG
durch?

— Werden die Ergebnisse der Prufung systematisch aufbereitet
und offen im Aufsichtsrat diskutiert?

— Uberpriift der Aufsichtsrat die Beseitigung von im Rahmen der
Evaluierung adressierten Verbesserungsbedarfen?

— Erfolgen neben fragebogengestutzten Analysen auch regelma-
Rig vertiefende Interviewanalysen?

— Wird die Prufung (fallweise) durch einen unabhangigen Sach-
verstandigen unterstitzt?

— Dient die Evaluierung primar der Erfullung der rechtlichen An-

forderung (Compliance) oder hat das Gremium ein echtes Inter-

esse an einer Weiterentwicklung?

Verfugt der Aufsichtsrat tUber ein Kompetenzprofil zur systema-

tischen Eignungsbewertung?
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ren Seite ist die Zusammenarbeit mit dem Abschluss-
prufer selbst Gegenstand der Evaluierung. Daruber
hinaus erhalt er vom Aufsichtsrat den Priifungsauftrag,
so dass hier eine Interessenkollision mit der Durchfuh-
rung der Effizienzpriufung vorliegen kann.

4 FAZITUND AUSBLICK

Bereits in der Vergangenheit wurde der Regelungs-
rahmen fur die Mitglieder von Verwaltungs- und Auf-
sichtsorganen kontinuierlich weiterentwickelt. Die
jungsten Veranderungen konnen jedoch als Paradig-
menwechsel bezeichnet werden, da mit dem CRD
IV-Umsetzungsgesetz wesentliche Teile des europa-
ischen Corporate Governance-Rahmenkonzepts der
EBA Richtlinie 44 in nationales Recht ubertragen wur-
den. Hierdurch wurde ein einheitliches Rahmenkon-
zept fir den Aufsichtsrat implementiert, das verschie-
dene Hebel zu einer Verbesserung der Uberwachungs-
tatigkeit kombiniert:

— Zum einen fuhrt die Konkretisierung und Aus-
weitung der Aufgaben von Verwaltung- und
Aufsichtsorganen zu einer Ausweitung und Ver-
deutlichung der Uberwachungsverantwortung der
Aufsichtsratsmitglieder.

— Mit der angestrebten Erhohung der fachlichen und
zeitlichen Anforderungen an die Aufsichtsratsmit-
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glieder wird die Kompetenz und Arbeitsintensitat
des Gremiums daruber hinaus gesichert.

Da zukulinftig Wahlvorschlage fir die Vertreter

der Anteilseigner zudem auf der Grundlage einer
Stellenbeschreibung mit Bewerberprofil (Anforde-
rungsprofil) erfolgen sollen, wird eine Professiona-
lisierung und Objektivierung der Auswahlprozesse
unterstitzt. Dies wird durch die europaischen Auf-
sichtsbehorden weiter verscharft.

Die Ausschussbildung fordert eine effiziente Ar-
beitsweise des Gremiums und hilft, die Diskussio-
nen und Entscheidungen im Plenum systematisch
vorzubereiten.

Mit der besseren Verfugbarkeit interner und ex-
terner Ressourcen kann der Aufsichtsrat zudem
unabhangig(er) vom Vorstand agieren.

Die jahrliche Prifung des Aufsichtsrats und

des Vorstands erzwingt schlieBlich eine kriti-

sche Selbstreflexion der Aufsichtsratsmitglieder
und initiiert hierdurch einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess.

Doch nicht nur dieser interne Prifungsprozess
wird zu einer Weiterentwicklung der Aufsichtsrat-
statigkeit beitragen; insbesondere die regelmafi-
ge Uberpriifung des EBA-Rahmenkonzeptes im
Rahmen des Supervisory Review and Evaluation
Process (SREP) wird einen deutlichen Impuls in der
Gremientatigkeit freisetzen. Dies verdeutlicht die
immer groRRere Relevanz europaischer Vorgaben,
die im Rahmen der Aufsichtsratstatigkeit mafRgeb-
lichen Einfluss gewonnen haben.



RELEVANTE RECHTSQUELLEN

UND LITERATUR

Binder, Jens-Hinrich: Der Aufsichtsrat von
Kreditinstituten drei Jahre nach dem ,Regu-
lierungstsunami” — eine Bestandsaufnahme,
in: ZGR 2018, S.88-125

Deutschen Instituts fiir Normung e.V.: DIN
SPEC 33456 ,Leitlinien fiir Geschaftsprozes-
se in Aufsichtsgremien”, Berlin (2015)

EBA/GL/2014/13: Leitlinien zu gemeinsa-
men Verfahren und Methoden fiir den auf-
sichtlichen Uberpriifungs- und Bewertungs-
prozess (SREP), 19. Dezember 2014

EBA BS 2011 116: EBA-Leitlinien zur Inter-
nen Governance (GL 44), 27. September
2011

EBA/GL/2017/11: Guidelines on internal
governance under Directive 2013/36/EU
(Deutsch: Leitlinien zur internen Governance
vom 15.3.2018)

EZB Leitfaden zur Beurteilung der fachli-
chen Qualifikation und personlichen Zu-
verlassigkeit (Mai 2017)

Henning, Peter/ Gissing, Evgenia: Die neu-
en Leitlinien der Europdischen Bankenauf-
sichtsbehdrde zur internen Governance von
Instituten und der Eignungspriifung, in: AG
472018, S.93-102Hdlscher, Reinhold / Al-
tenhain, Thomas (Hrsg.): Handbuch Auf-
sichts- und Verwaltungsrate in Kreditinstitu-
ten: Rechtlicher Rahmen — Betriebswirt-
schaftliche Herausforderungen — Best
Practices, Berlin (2013)

Hans-Backler-Stiftung / Arbeitskreis Mit-
bestimmung beim DGB-Bundesvorstand:

Anforderungsprofile fiir Aufsichtsratsmit-

glieder, Arbeitshilfen fiir Aufsichtsrate, H.
10 (Anlage), Disseldorf (2011)

Joint ESMA and EBA Guidelines on the as-
sessment of the suitability of members of
the management body and key function
holders under Directive 2013/36/EU and
Directive 2014/65/EU (Deutsch: Leitlinien
zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern
des Leitungsorgans und Inhabern von
Schliisselfunktionen, 21.3.2018)

Kostler, Roland / Miiller, Matthias / Sick,

Sebastian: Aufsichtsratspraxis — Handbuch
fiir die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-
rat, 10. Auflage, Frankfurt am Main (2013)

Ruhwedel, Peter: Weiterentwicklung der
Corporate Governance durch das Kreditwe-
sengesetz — Ein Vorbild fiir alle Unterneh-
men?, in: BOARD, 4/2014, S.131-136

Ruhwedel, Peter: Effizienzpriifung nach
§25d KWG, in: die bank, 6/2014, S.79-81

Ruhwedel, Peter: Mehr Effizienz in Verwal-
tungs- und Aufsichtsorganen, in: die bank,
2/2016, S.72-75

Ruhwedel, Peter: Hohere Anforderungen an
die Corporate Governance, in: die bank,
3/2017,S.68-72

Semler, Johannes/von Schenck, Kersten
(Hrsg.): Arbeitshandbuch fiir Aufsichtsrats-
mitglieder, 5. Auflage 2018

Sick, Sebastian: Die Effizienzpriifung des
Aufsichtsrats, Ein Leitfaden zur Evaluation.
2. iberarbeitete Auflage. Reihe: Arbeitshil-
fen fir Aufsichtsrate, H. 16. Diisseldorf
(2011)

Von Werder, Axel: Erfolgsfaktoren eines ex-
zellenten Aufsichtsrats, in: Der Betrieb,
18/2017, S.977-984

Mitbestimmungspraxis Nr.21 - Februar 2019 Seite 27



WWW.BOECKLER.DE



http://www.boeckler.de

	Vorwort 
	1	Einleitung
	2	Rechtliche Rahmenbedingungen für Aufsichtsorgane
	2.1	Grundkonzeption von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen
	2.2	Besonderheiten der Regulierung von Kreditinstituten
	2.3	Regulatorischer Rahmen der europäischen Aufsichtsbehörden

	3	Aufgaben, Anforderungen und Arbeitsweise von Aufsichtsorganen
	3.1	Übersicht
	3.2	Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder
	3.3	Ausschussbildung
	3.4	Informationsversorgung und Ressourcen für den Aufsichtsrat
	3.5	Jährliche Prüfung des Verwaltungs- oder Aufsichtsratsorgans und der Geschäftsleitung gemäß § 25d KWG

	4	Fazit und Ausblick

